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Botschaft  
zur Änderung des Opferhilfegesetzes   
vom ... 

 
Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, den 
Entwurf zu einer Änderung des Opferhilfegesetzes.  

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, die folgenden parlamentarischen Vorstösse abzu
schreiben: 
2022 M 22.3234 Krisenzentren für Opfer von sexualisierter, häuslicher  

und geschlechtsbezogener Gewalt 
   (S 27.9.2022, Carobbio; N 16.3.2023) 
 
2022 M 22.3333 Krisenzentren gegen Gewalt 
   (N 22.9.2022, Funiciello; S 13.3.2023) 
 
2022 M 22.3334 Krisenzentren gegen Gewalt 
   (N 22.9.2022, de Quattro; S 13.3.2023) 
 

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, sehr geehrter Herr 
Ständeratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochach
tung. 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter 
Der Bundeskanzler: Viktor Rossi 
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Übersicht 

Mit der vorliegenden Revision sollen die Leistungen der Opferhilfe gestärkt werden. 
Das Hauptziel der Revision besteht darin, den Opfern von Gewalt, namentlich von 
häuslicher und sexueller Gewalt, Zugang zu medizinischen und rechtsmedizini
schen Leistungen zu gewährleisten. Zudem soll durch diese Revision das Recht ge
schaffen werden, die Erstellung einer unentgeltlichen rechtsmedizinischen Doku
mentation zu beantragen, und zwar unabhängig von der Eröffnung eines 
Strafverfahrens. Weiter bezweckt die Revision, eine ausreichende Zahl an Plätzen 
zur Unterbringung der Opfer in Notunterkünften zur Verfügung zu stellen.   
Ausgangslage 
Die vorliegende Revision geht auf die Motionen 22.3234 Carobbio Guscetti, 22.3333 
Funiciello und 22.3334 de Quattro zurück, mit denen der Bundesrat aufgefordert 
wird, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die Einrichtung von Krisenzen
tren für die Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt zu schaffen.  
Die Opferhilfe ist im Opferhilfegesetz vom 23. März 2007 (OHG) geregelt. Jede Per
son, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integri
tät unmittelbar beeinträchtigt worden ist, hat Anspruch auf Unterstützung nach die
sem Gesetz. Die verschiedenen Leistungen werden von den Opferberatungsstellen 
direkt oder, wenn die Leistungen durch Dritte erbracht werden, in Form von Finanz
leistungen bereitgestellt. Dies trifft insbesondere auf die medizinische und psycholo
gische Hilfe zu. 
In der aktuellen Fassung des OHG werden weder die rechtsmedizinische Hilfe noch 
deren Finanzierung durch die Opferhilfe erwähnt. Einzelne Kantone haben diese Art 
der Versorgung im Rahmen ihrer Vollzugskompetenzen jedoch bereits eingeführt. 

Inhalt der Vorlage 
Die Vorlage soll sicherstellen, dass die Opfer von Gewalt in der ganzen Schweiz Zu
gang zu qualitativ hochwertigen medizinischen und rechtsmedizinischen Leistungen 
haben. Dies gilt namentlich für die Opfer häuslicher und sexueller Gewalt. Mit der 
Stärkung dieser Form der Versorgung verfolgt die Revision ausserdem das Ziel, die 
Beweiserhebung und die Möglichkeiten zur Verwertung von Probenahmen in allfälli
gen Straf-, Zivil- oder Verwaltungsverfahren zu verbessern. Dies könnte sich positiv 
auf die Anzeigequote und die Zahl der strafrechtlichen Verurteilungen auswirken. 
Die Revision konkretisiert den Begriff der medizinischen und rechtsmedizinischen 
Hilfe. Jedes Opfer im Sinne des OHG soll insbesondere das Recht auf die Erstellung 
und Aufbewahrung einer rechtsmedizinischen Dokumentation der Verletzungen und 
Spuren haben. Die rechtsmedizinische Hilfe wird somit zu einer eigenständigen Op
ferhilfeleistung. 
Mit dieser Änderung wird auch die Frage der Finanzierung der rechtsmedizinischen 
Hilfe geklärt. Wie die anderen Formen der opferhilferechtlichen Unterstützung wer
den diese Leistungen subsidiär über die im OHG vorgesehene Soforthilfe finanziert. 
Eine Übernahme der Kosten durch die Opferhilfe ist möglich, wenn diese nicht von 
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anderen Institutionen übernommen werden (insbesondere von den Sozialversicherun
gen) oder wenn dies nur teilweise geschieht (z. B. im Fall von Franchise und Selbst
behalt zulasten der versicherten Person). 
Das Opfer soll die nötige Zeit haben für den Entscheid, ob es die Eröffnung eines 
Strafverfahrens verlangen soll. Deshalb sieht eine neue Bestimmung vor, dass der 
Anspruch auf Opferhilfe unabhängig davon besteht, ob das Opfer Strafanzeige erstat
tet hat oder nicht. Diese Gesetzesänderung soll die heute bestehende Unsicherheit 
beseitigen.  
Die Kantone haben zudem dafür zu sorgen, dass die Opfer Zugang zu einer Stelle 
haben, die spezialisierte Leistungen im Bereich der medizinischen und rechtsmedizi
nischen Hilfe erbringt. Die Revision fördert somit die Bereitstellung eines Angebots, 
das in allen Kantonen gewisse Qualitätskriterien erfüllen muss, wobei ihnen ein ge
nügend grosser Handlungsspielraum in organisatorischer Hinsicht belassen wird. 
Ferner werden die Kantone mit dem Gesetzesentwurf beauftragt, Notunterkünfte und 
vorübergehende Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Das Ziel besteht darin, eine 
ausreichende Zahl an Plätzen sicherzustellen, damit sich die Opfer rasch in Schutz 
begeben können. 
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Botschaft 

1 Ausgangslage 
1.1 Auftrag des Parlaments  

2023 ist das Parlament dem Antrag des Bundesrates gefolgt und hat drei Motionen 
angenommen, die die Schaffung von Krisenzentren für die Opfer von sexueller oder 
häuslicher Gewalt fordern (Mo. 22.3234 der ehemaligen Ständerätin Marina Carobbio 
Guscetti, Mo. 22.3333 von Nationalrätin Tamara Funiciello und Mo. 22.3334 von Na
tionalrätin Jacqueline de Quattro). Mit diesen Motionen wird der Bundesrat aufgefor
dert, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen und verbindlichen Standards für die 
Einrichtung von Krisenzentren für Opfer von Gewalt zu schaffen. Gemäss dem Wort
laut dieser Vorstösse müssen diese Krisenzentren medizinische und psychologische 
Erstbetreuung und Unterstützung bereitstellen und haben die Aufgabe, die rechtsme
dizinische Dokumentation der Verletzungen und Spuren von Gewalt zu erstellen und 
aufzubewahren. Zudem sollen sie leicht zugänglich und in der Bevölkerung bekannt 
sein. Ferner verlangen die Motionärinnen, dass die Kontaktdaten der Opfer unter be
stimmten Voraussetzungen an die Opferberatungsstelle weitergeleitet werden dürfen. 
Die Motionen Funiciello und de Quattro verlangen zudem, dass die Frage der Finan
zierung geklärt wird.  
1.2 Vorarbeiten 

Der Bundesrat hatte sich bereits im Jahr 2020 mit der Thematik dieser Motionen be
fasst. Der Bericht in Erfüllung des Postulats 14.4026 der Sozialdemokratischen Frak
tion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt»1 untersuchte die politischen 
Konzepte und Praktiken der Kantone im Bereich der medizinischen Versorgung bei 
häuslicher Gewalt. In seiner Analyse stützte sich der Bundesrat auf eine externe Stu
die, die im Auftrag des Bundesamts für Justiz (BJ) von der Hochschule Luzern, der 
Berner Fachhochschule und der Fachhochschule Westschweiz erstellt worden war.2  
In der Studie wurde festgestellt, dass Konzepte zur medizinischen Versorgung exis
tieren. Diese seien jedoch kaum bekannt und würden von den Gesundheitsfachperso
nen selten verwendet. Die externe Studie empfahl daher, eine Gesamtstrategie zu er
arbeiten, die zum einen auf die Information und Sensibilisierung der 
Gesundheitsfachpersonen und zum anderen auf die Bereitstellung spezialisierter 
Fachpersonen oder Abteilungen für Gewaltmedizin in den Spitälern ausgerichtet ist. 

1  Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opferhilfe > Publikati
onen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der Sozialdemokrati
schen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt. Politische Konzepte 
und Praktiken der Kantone sowie Prüfung eines ausdrücklichen Auftrages im Opferhilfe
gesetz». 

2  Der Schlussbericht vom 2. Mai 2019 ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft 
> Opferhilfe > Publikationen > Umgang mit häuslicher Gewalt bei der medizinischen 
Versorgung. 

http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-med-versorgung-haeusliche-gewalt-d.pdf.download.pdf/ber-med-versorgung-haeusliche-gewalt-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-med-versorgung-haeusliche-gewalt-d.pdf.download.pdf/ber-med-versorgung-haeusliche-gewalt-d.pdf
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Weiter legte die Studie eine Reihe von Mindeststandards fest. Sie garantieren einen 
erleichterten Zugang zu den Leistungen für die Opfer, eine umfassende medizinische 
Versorgung, eine Lösung für die Finanzierung der Leistungen sowie den Einsatz von 
ausgebildetem und spezialisiertem Personal. Diese Standards haben nach wie vor Gül
tigkeit und daher wird in dieser Botschaft an verschiedenen Stellen darauf verwiesen. 
In seinem Postulatsbericht von 2020 erwähnte der Bundesrat ebenfalls einige gute 
Praktiken, beispielsweise jene des Kantons Waadt mit der medizinischen Gewaltab
teilung des Universitätsspitals Lausanne (Centre hospitalier et universitaire vaudois, 
CHUV) oder des Kantons Bern mit dem Notfallzentrum des Inselspitals. In seinen 
Schlussfolgerungen begrüsste er die Bestrebungen der Kantone und ermutigte diese, 
in ihrem Kanton eine Gesamtstrategie einzuführen. Weiter ist der Bundesrat zum 
Schluss gelangt, dass auf Bundesebene kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf be
stehe, denn die medizinische Versorgung der Opfer häuslicher Gewalt falle in die Zu
ständigkeit der Kantone und das Opferhilferecht ermögliche ihnen die Finanzierung 
der rechtsmedizinischen Leistungen. Schliesslich erklärte sich der Bundesrat bereit zu 
prüfen, ob für die Behörden bei einer zukünftigen Revision des OHG ein Informa
tions- und Sensibilisierungsauftrag bezüglich Opferhilfe verankert werden soll. 
Der Bundesrat teilt heute die Ansicht des Parlaments, dass eine gesetzliche Regelung 
nötig ist (vgl. Ziff. 1.1 und 1.5), da bei der Einführung von kantonalen Gesamtstrate
gien für die medizinische Versorgung wenig Fortschritte erzielt wurden. Zudem ist 
die Frage der Finanzierung der rechtsmedizinischen Leistungen uneinheitlich und in 
mehreren Kantonen unbefriedigend geregelt (vgl. Ziff. 1.3.2).  
1.3 Geltendes Recht 
1.3.1 Opferhilfegesetz 

Die Opferhilfe ist im Opferhilfegesetz vom 23. März 20073 (OHG) geregelt.  
Artikel 1 legt den Grundsatz fest, wonach jede Person, die durch eine Straftat in ihrer 
körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden 
ist (Opfer), Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz hat.  
Der Anspruch auf Opferhilfe besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die Täterin 
ermittelt worden ist (Art. 1 Abs. 3 Bst. a). Obwohl im OHG nicht ausdrücklich er
wähnt, ist dieser Anspruch auch nicht mit einer Verpflichtung verbunden, Strafan
zeige zu erstatten.  
Gemäss Artikel 9 Absatz 1 OHG sorgen die Kantone dafür, dass fachlich selbststän
dige öffentliche oder private Beratungsstellen zur Verfügung stehen. Dabei tragen sie 
den besonderen Bedürfnissen verschiedener Opferkategorien Rechnung. 
Die verschiedenen Formen der Opferhilfe sind in Artikel 2 umschrieben. Die Opfer
hilfestellen bieten Beratung an (Art. 12) und leisten Soforthilfe sowie längerfristige 
Hilfe (Art. 13). 

3  SR 312.5 
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Die Soforthilfe und die längerfristige Hilfe umfassen die medizinische, psychologi
sche, soziale, materielle und juristische Hilfe (Art. 14 Abs. 1). Diese Leistungen kön
nen direkt von den Opferhilfestellen oder durch Dritte erbracht werden (Art. 13 
Abs. 3). Im zweiten Fall gewähren die Beratungsstellen finanzielle Leistungen in 
Form von Kostenbeiträgen.  
Die Beratung und die Soforthilfe sind für das Opfer unentgeltlich (Art. 5). Das Glei
che gilt für die längerfristige Hilfe, wenn sie von den Beratungsstellen erbracht wird. 
Wird diese Form der Hilfe hingegen von Dritten erbracht, so ist der Kostenbeitrag der 
Opferhilfestellen abhängig vom Einkommen des Opfers (Art. 16).  
Für die Finanzierung der von Dritten erbrachten Leistungen gilt das Subsidiaritäts
prinzip (Art. 4). Bevor ein Kostenbeitrag gewährt wird, muss die Beratungsstelle mit 
dem Opfer prüfen, ob es andere Leistungspflichtige gibt und ob die Leistungen recht
zeitig übernommen werden können. Das Opfer muss glaubhaft machen, dass es keine 
oder nur ungenügende Leistungen von Dritten erhalten kann, es sei denn, es sei ihm 
aufgrund der besonderen Umstände nicht zumutbar, sich um Leistungen Dritter zu 
bemühen (Art. 4 Abs. 2). Das Opfer ist somit nicht verpflichtet, sich um Leistungen 
Dritter zu bemühen, wenn es aufgrund seiner Beeinträchtigung nicht handlungsfähig 
ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt 
handelt und das Opfer weiterhin gefährdet ist und davon ausgegangen werden muss, 
dass die Inanspruchnahme der Täterin oder des Täters zu einer Eskalation der Gewalt 
führen würde.4 
Das Subsidiaritätsprinzip gilt sowohl für die Soforthilfe als auch für die längerfristige 
Hilfe. Bei einer medizinischen Versorgung greifen in erster Linie die Unfallversiche
rung oder die obligatorische Krankenversicherung; die Opferhilfe übernimmt ledig
lich die Kosten, die nicht von den Sozialversicherungen gedeckt sind. Das System der 
Soforthilfe muss es dem Opfer jedoch ermöglichen, die nötige Hilfe rasch zu erhalten. 
Daher wird vom Opfer grundsätzlich nicht verlangt, dass es unverzüglich Schritte un
ternimmt, um in Erfahrung zu bringen, ob es diese Leistungen von Dritten erhalten 
kann. Sonst würde die Soforthilfe ihrer Wirksamkeit beraubt (vgl. Erläuterung zu 
Art. 14 in Ziff. 5).5 
Die Kantone sorgen dafür, dass das Opfer innert angemessener Frist Soforthilfe er
halten kann (Art. 15 Abs. 1). Gewisse Grundleistungen müssen jederzeit erbracht 
werden können, entweder durch eine Opferberatungsstelle oder durch eine andere 
Stelle (z. B. einen Notfalldienst). Wie aus den Vorarbeiten zur Totalrevision des 
OHG6 hervorgeht, ist es Sache des jeweiligen Kantons zu entscheiden, welche orga
nisatorischen Vorkehrungen angesichts der bereits vorhandenen Strukturen nötig sind. 
Mit dieser Aufgabe können eine oder mehrere Opferberatungsstellen, aber auch an
dere Einrichtungen wie medizinische Notfalldienste betraut werden. In letzterem Fall 

4  Vgl. Empfehlungen der Schweizerischen Opferhilfekonferenz (SVK-OHG) zur Anwen
dung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG), 21. Januar 2010, 
S. 26. Diese Empfehlungen sind abrufbar unter: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Op
ferhilfekonferenz (SVK-OHG) > Opferhilfe-Empfehlungen > Empfehlungen zur Anwen
dung des OHG vom 21.1.2010. 

5  Vgl. auch Peter GOMM, Kommentar zu Art. 4 OHG, Nr. 24, in: Peter GOMM und Dominik 
ZEHNTNER (Hrsg.), Opferhilferecht, Bern 2020. 

6  BBl 2005 7213 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
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übernehmen die beauftragten Stellen eine öffentlich-rechtliche Aufgabe aus dem Be
reich Opferberatung. Der Kanton Waadt hat beispielsweise eine solche Lösung ge
wählt. In anderen Kantonen wird die medizinische Hilfe nach Artikel 14 OHG von 
Dritten wie Ärztinnen und Ärzten sowie Spitälern erbracht. Die Opferberatungsstellen 
(oder in gewissen Kantonen die Entschädigungsbehörden) beteiligen sich an der Fi
nanzierung der von diesen Dritten erbrachten Leistungen. 
In der aktuellen Fassung des OHG ist die Übernahme der Kosten für rechtsmedizini
sche Untersuchungen durch die Opferhilfe nicht erwähnt. Gewisse Kantone haben 
diese Art der Versorgung jedoch im Rahmen ihrer Vollzugskompetenzen eingeführt.  
Ausserdem müssen die Opferberatungsstellen dem Opfer bei Bedarf eine Notunter
kunft besorgen (Art. 14 Abs. 1 zweiter Satz OHG). Hingegen verpflichtet das geltende 
Recht die Kantone nicht ausdrücklich dazu, solche Strukturen zu schaffen.  
1.3.2 Kantonales Recht 

Nach Artikel 124 der Bundesverfassung (BV)7 ist der Vollzug von Bundesrecht im 
Bereich der Opferhilfe Sache der Kantone. Die Kantone verfügen über eine konkur
rierende Kompetenz. Sie können gesetzgeberisch tätig werden, soweit der Bund seine 
Gesetzgebungskompetenz nicht ausgeschöpft hat.8 Selbst wenn die Kantone Ge
brauch von dieser Kompetenz gemacht haben, haben nur wenige Vorschriften zur me
dizinischen Hilfe, insbesondere zur Soforthilfe, eingeführt. Lediglich zwei Kantone9 
haben Bestimmungen erlassen, wonach die Soforthilfe die Kosten für medizinische 
Hilfe in der Höhe von 1000 bis 1200 Franken decken kann. Andere Kantone haben 
sich auf den Erlass von Weisungen beschränkt.10 
Im Rahmen ihrer Koordinationsaufgaben hat die Opferhilfekonferenz (SVK-OHG) 
im Jahr 2022 ein Merkblatt für medizinisches Fachpersonal zur Übernahme der Kos
ten für forensisch-klinische Untersuchungen und Dokumentationen bei Gewalt durch 
die Opferhilfe publiziert.11 Dieses Merkblatt wurde gestützt auf die Schlussfolgerun
gen im Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der Sozialdemo
kratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt» erstellt (vgl. 
Ziff. 1.2).  

7  SR 101 
8  BBl 1997 I 341; Tarkan GÖKSU, Erläuterung zu Art. 124 BV, Nr. 2, in: Bernhard 

WALDMANN, Eva Maria BELSER und Astrid EPINEY (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundes
verfassung, Freiburg, 2015. 

9  Es handelt sich um den Kanton Bern (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. e der kantonalen Opferhil
feverordnung vom 28. April 2010, BSG 326.11) und den Kanton Schaffhausen (vgl. § 9 
Bst. c der kantonalen Verordnung über die Opferhilfe vom 1. Dezember 2015, 
SHR 360.101). 

10  Namentlich folgende Kantone: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, 
Neuenburg, Schwyz, Solothurn, Waadt und Zürich. 

11  Das Merkblatt ist abrufbar unter: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Opferhilfekonferenz 
(SVK-OHG) > Stellungnahmen und Grundlagen > Merkblatt «Übernahme der Kosten für 
forensisch-klinische Untersuchungen und Dokumentationen bei (häuslicher) Gewalt 
durch die Opferhilfe». 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/7b6433e3/9ded/4cb3/a8df/fc8ae1930d6a/Merkblatt_Uebernahme_der_Kosten_fuer_forensisch-klini.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/7b6433e3/9ded/4cb3/a8df/fc8ae1930d6a/Merkblatt_Uebernahme_der_Kosten_fuer_forensisch-klini.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/7b6433e3/9ded/4cb3/a8df/fc8ae1930d6a/Merkblatt_Uebernahme_der_Kosten_fuer_forensisch-klini.pdf
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Gemäss diesem Merkblatt muss das medizinische Fachpersonal bestimmen, ob die 
Leistungen im Auftrag der Strafverfolgungsbehörden erfolgen oder nicht. Wird die 
rechtsmedizinische Dokumentation auf Antrag der zuständigen Behörde im Rahmen 
eines Strafverfahrens erstellt, so werden die betreffenden Kosten als Verfahrenskosten 
betrachtet und unterstehen den anwendbaren Verfahrensregeln (Art. 147 ff. der Straf
prozessordnung [StPO]12). Andernfalls kann eine Kostenübernahme durch die Opfer
hilfe im Rahmen der Soforthilfe in Betracht kommen, vorbehaltlich der Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips.  
Um dem Merkblatt der SVK-OHG Rechnung zu tragen, haben einige Kantone13 ihre 
internen Weisungen angepasst und vorgesehen, dass die Kosten für rechtsmedizini
sche Untersuchungen über die Soforthilfe gedeckt werden können. Einige davon be
schränken den Betrag auf 1000 Franken. 
Bei der Dauer der Aufbewahrung der rechtsmedizinischen Dokumentation von Ver
letzungen und Spuren präsentiert sich die Situation in den einzelnen Kantonen sehr 
unterschiedlich. In gewissen Kantonen ist die Aufbewahrungsdauer eher kurz14, in 
anderen ist sie länger15. 
Im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in einer Notunterkunft schliesslich empfiehlt 
die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) den Kan
tonen, mindestens 35 Tage als Soforthilfe im Sinne des OHG zu übernehmen.16   
1.4 Arbeitsorganisation  

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) wurde mit der Ausfüh
rung der Arbeiten beauftragt. Das BJ hat eine Begleitgruppe eingesetzt, die sich aus 

12  SR 312.0 
13  Es handelt sich insbesondere um folgende Kantone: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-

Stadt, Freiburg, Schaffhausen, Solothurn und Waadt.  
14  Beispielsweise im Kanton Zürich ein Jahr mit der Möglichkeit zur Verlängerung auf An

trag der einreichenden Ärztin oder des einreichenden Arztes (vgl. S. 1 des Auszugs aus 
dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich, Sitzung vom 15. November 2023, 
«1320 Zürcher Modell für Opfer sexueller und häuslicher Gewalt - Aufsuchender Dienst 
Forensic Nurses (gebundene Ausgabe, befristeter Leistungsauftrag)», abrufbar unter: 
www.zh.ch > Themen > Politik & Staat > Gesetze & Beschlüsse > Beschlüsse des Regie
rungsrates > RRB-Nr. 1320/2023).  

15  Beispielsweise im Kanton Bern 15 Jahre, wenn das Opfer von sexueller Gewalt keine 
Strafanzeige eingereicht hat (vgl. S. 16 der vom Kanton Bern im November 2021 veröf
fentlichten Broschüre «Was tun bei häuslicher Gewalt? Informationen über häusliche Ge
walt, Unterstützung und Massnahmen», abrufbar unter: : www.big.sid.be.ch > Publikatio
nen > Informationsmaterialien > «Was tun bei häuslicher Gewalt? Informationen über 
häusliche Gewalt, Unterstützung und Massnahmen».  

16  Vgl. www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Schweizerische Opferhilfekonferenz (SVK-
OHG) > Opferhilfe-Empfehlungen > 2020.01.01: Anhang über Anpassung auf Seite 22 
bezüglich Soforthilfe. 

http://www.zh.ch/
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen/2023/1320/RRB-2023-1320.pdf
http://www.big.sid.be.ch/
https://www.big.sid.be.ch/content/dam/big_sid/dokumente/fr/startseite/publikationen/informationsmaterialien/violence-domestique-information-soutien-et-mesures.pdf
https://www.big.sid.be.ch/content/dam/big_sid/dokumente/fr/startseite/publikationen/informationsmaterialien/violence-domestique-information-soutien-et-mesures.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2020.01.30_SVK-OHG_Empf_Opferhilfe_%C3%84nderung_35T._Notunterkunft_d_sw.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2020.01.30_SVK-OHG_Empf_Opferhilfe_%C3%84nderung_35T._Notunterkunft_d_sw.pdf
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Vertreterinnen und Vertretern der Bundesverwaltung17, der Kantone18, der Opferbe
ratungsstellen19 und der medizinischen Fachpersonen20 zusammensetzt. Es  stellt zu
dem die Koordination mit den auf interkantonaler Ebene laufenden Arbeiten der 
Schweizerischen Konferenz gegen häusliche Gewalt (SKHG) sicher (vgl. Ziff. 1.7).   
1.5 Handlungsbedarf und Ziele 

Gemäss dem Auftrag des Parlaments (vgl. Ziff. 1.1) hat diese Revision zum Ziel, die 
Leistungen der Opferhilfe im Bereich der medizinischen und rechtsmedizinischen 
Hilfe zu stärken. Mit der Reform wird ein rechtlicher Rahmen für eine Praxis festge
legt, die in gewissen Kantonen bereits existiert. Unabhängig von der Eröffnung eines 
Strafverfahrens ist der Anspruch der Opfer auf spezialisierte medizinische Leistungen 
zu gewährleisten. Dies gilt auch für die unentgeltliche Erstellung einer rechtsmedizi
nischen Dokumentation. Wie in Ziffer 1.3.2 dargelegt, ist die Situation uneinheitlich 
und in mehreren Kantonen unbefriedigend, insbesondere bei der Finanzierung der 
rechtsmedizinischen Leistungen. Ziel der vorliegenden Revision ist es deshalb, eine 
einheitliche Regelung einzuführen. Dabei ist die Subsidiarität der Opferhilfe zu be
achten (Art. 4 OHG; vgl. Ziff. 1.3.1). 
Mit der Stärkung der medizinischen und rechtsmedizinischen Versorgung der Gewalt
opfer verfolgt diese Revision das Ziel, die Beweiserhebung und die Möglichkeiten zur 
Verwertung von Probenahmen im Rahmen eines zukünftigen Strafverfahrens zu ver
bessern. Aus einer Studie der medizinischen Gewaltabteilung des CHUV geht hervor, 
dass 81 Prozent der Patientinnen und Patienten der Gewaltabteilung die Dokumenta
tion der Verletzungen und Spuren als Beweismittel nutzten. Doch auch Patientinnen 
und Patienten, die dies nicht taten, hielten die Dokumentation für nützlich oder sehr 
nützlich (94 %).21 Die Revision könnte daher positive Auswirkungen auf die Anzei
gequote und die Zahl der strafrechtlichen Verurteilungen haben.22 Die Aufbewahrung 
der Spuren wird den Nachweis einer Sexualstraftat jedoch nicht in jedem Fall erleich
tern. So ist es möglich, dass die beschuldigte Person zugibt, Geschlechtsverkehr mit 
dem mutmasslichen Opfer gehabt zu haben, aber geltend macht, dass letzteres damit 
einverstanden war. Bei Verdacht auf einen sexuellen Übergriff mittels chemischer 

17  Die Bundesbehörden sind vertreten durch das Bundesamt für Gesundheit und das Eidge
nössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. 

18  Die Kantone sind vertreten durch die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen 
und -direktoren, die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren 
und die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren. 

19  Die Opferberatungsstellen sind vertreten durch die Opferhilfekonferenz und die Schwei
zerische Konferenz gegen häusliche Gewalt. 

20  Die medizinischen Fachpersonen sind vertreten durch die Schweizerische Gesellschaft für 
Rechtsmedizin, die medizinische Gewaltabteilung des Universitätsspitals Lausanne, die 
Frauenklinik des Inselspitals des Kantons Bern und das Institut für Rechtsmedizin des 
Kantons Zürich. 

21  Nathalie ROMAIN-GLASSEY/Melody GUT/Federico CATHIENI/Marie-Claude 
HOFNER/Patrice MANGIN, A satisfaction survey conducted on patients of a medicolegal 
consultation, Journal of Forensic and Legal Medicine, 18(4), 2011, S. 158–161. 

22  Für weitere Informationen zur Verurteilungsquote in den Kantonen vgl. Dirk BAIER, Ent
wicklung von Gewaltstraftaten in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der 
Verurteiltenstatistik, Kriminalistik. 4/2021, S. 223. 
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Unterwerfung können hingegen ein ärztlicher Befund und insbesondere toxikologi
sche Proben nützlich sein.  
Die Erstellung einer rechtsmedizinischen Dokumentation und die Aufbewahrung des 
Spurenmaterials können auch von Nutzen sein in zivilrechtlichen Verfahren zum 
Schutz der Persönlichkeit, in Eheschutzverfahren sowie in Scheidungsverfahren. Dies 
gilt auch für Verwaltungsverfahren, beispielswiese bei Entschädigungsgesuchen ge
mäss OHG oder bei Gesuchen um eine Aufenthaltsbewilligung gemäss dem Auslän
der- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 200523 (AIG).  
Das gegenwärtige Angebot auf kantonaler Ebene ist lückenhaft. Während einige Kan
tone bereits ein System für eine spezialisierte medizinische Versorgung eingeführt 
haben,24 existiert in anderen kein solches Angebot. Dort werden zurzeit jedoch ent
sprechende Überlegungen angestellt, insbesondere in den Kantonsparlamenten.25 Die 
Revision könnte daher auch dazu beitragen, dass die Arbeiten auf kantonaler Ebene 
vorangetrieben werden. 
Im Vergleich zum Vorentwurf will der Bundesrat von den Kantonen überdies verlan
gen, Notunterkünfte und vorübergehende Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Mit 
dieser Änderung kommt er einer Forderung der Mehrheit der Vernehmlassungsteil
nehmenden nach (vgl. Ziff. 2.3). Damit lässt sich auch den Schlussfolgerungen des 
Berichts des Bundesrats vom 25. Juni 2025 in Erfüllung des Postulats 23.3016 der 
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) Rech
nung tragen.26. Der Bericht zeigt, dass das Angebot von Kanton zu Kanton sehr un
terschiedlich ist und dass es nötig ist, die bestehenden Angebote auszubauen. 
Mit der vorliegenden Revision will der Bundesrat eine ausreichende Zahl an Plätzen 
sicherstellen, damit sich die Opfer rasch in Schutz begeben können.   
23  SR 142.20; vgl. Art. 50 AIG, insbesondere Abs. 2 Bst. a Ziff. 4.  
24  Beispielsweise in den Kantonen Bern, Genf, Neuenburg, Wallis und Waadt. 
25  Im Kanton Luzern wurde am 19. Juni 2023 im Parlament ein Postulat über die Errichtung 

eines Zentrums zur medizinischen Erstversorgung bei häuslicher und sexueller Gewalt 
mit grosser Mehrheit angenommen (vgl. www.lu.ch > Kanton Luzern > Kantonsrat > Par
lamentsgeschäfte > Postulat 739 «Errichtung eines Zentrums zur medizinischen Erstver
sorgung bei häuslicher und sexueller Gewalt»). Im Kanton Zürich wurde eine Motion, 
welche die Einrichtung von Krisenzentren für Opfer sexueller Gewalt verlangte, am 
18. März 2024 vom Parlament angenommen (vgl. www.kantonsrat.zh.ch > Geschäfte > 
Motion 323/2021 «Einrichtung von Krisenzentren für Opfer sexueller Gewalt»). Ähnliche 
parlamentarische Vorstösse gibt es auch in den Kantonen Basel-Stadt (vgl. www.grosser
rat.bs.ch > Geschäft 22.5256 Anzug «Berner Modell für die Akutversorgung nach sexua
lisierter Gewalt»), Bern (vgl. www.gr.be.ch > Geschäfte > Geschäftssuche > Motion 141-
2020 «Gewaltschutzzentrum [Zentrum für Gewaltbetroffene]») und Aargau (vgl. 
www.ag.ch/grossrat > Geschäfte > Postulat 20.298 «Verbesserung der Situation von Ge
waltopfern»). 

26  Der Bericht ist abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt > Publikationen zu Gewalt gegen Frauen > Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt allgemein > Gewaltbetroffene Minderjährige und Erwachsene. Bestandesauf
nahme und vorrangige Bedürfnisse bezüglich Unterkünften in den Regionen.  

http://www.lu.ch/
https://www.lu.ch/kr/mitglieder_und_organe/mitglieder/mitglieder_detail/Geschaeft_Detail?ges=8c4937bc0335417394c4e49385d4d916
https://www.lu.ch/kr/mitglieder_und_organe/mitglieder/mitglieder_detail/Geschaeft_Detail?ges=8c4937bc0335417394c4e49385d4d916
http://www.kantonsrat.zh.ch/
https://www.kantonsrat.zh.ch/geschaefte/geschaeft/?id=d75c5f5a050c438d802f0f1df5cd62a0
http://www.grosserrat.bs.ch/
http://www.grosserrat.bs.ch/
https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200111799
https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200111799
http://www.gr.be.ch/
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=40d4b9d4e23140a3834c322894284e26
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=40d4b9d4e23140a3834c322894284e26
http://www.ag.ch/
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4915334
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4915334
http://www.ebg.admin.ch/


«%ASFF_YYYY_ID» 

 13 / 47 

  

1.6 Geprüfte Alternativen 

Folgende Lösungen wurden geprüft: 
− «Krisenzentren als neuer Akteur im Sinne des OHG»: Der Begriff «Krisen

zentren» muss von der Bezeichnung «Beratungsstellen» im Sinne des OHG 
abgegrenzt werden. Er stammt aus Artikel 25 des Übereinkommens des Eu
roparats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus
licher Gewalt (Istanbul-Konvention)27. Diese Bestimmung sieht namentlich 
vor, dass die Krisenzentren den Opfern medizinische und gerichtsmedizini
sche Untersuchungen, Traumahilfe und Beratung anbieten. Der Bundesrat hat 
die Möglichkeit geprüft, eine spezifische Regelung für die Einrichtung von 
Krisenzentren einzuführen. Diese würde die Kantone dazu verpflichten, Kri
senzentren einzurichten. Der Hauptunterschied gegenüber der Lösung des 
Entwurfs besteht darin, dass die Kantone zusätzlich zu den Opferberatungs
stellen einen neuen Akteur im System der Opferhilfe schaffen müssten. Dies 
hätte insbesondere zur Folge, dass die Krisenzentren bei der Erbringung ihrer 
Leistungen nicht mehr als Dritte nach Artikel 13 OHG handeln würden. Diese 
Leistungen würden daher nicht mehr über die Soforthilfe oder die längerfris
tige Hilfe nach OHG finanziert werden, sondern über Mittel, die von den Kan
tonen, vorbehaltlich der Leistungen der Sozialversicherungen, gewährt wür
den. Eine solche Lösung wäre zwar genau auf den Wortlaut der 
parlamentarischen Motionen abgestimmt. Sie hätte jedoch grössere Auswir
kungen auf die Kantone. Sie wäre mit hohen Kosten verbunden und würde die 
Autonomie der Kantone stärker einschränken als die vom Bundesrat bean
tragte Lösung. Ausserdem haben die Vorarbeiten gezeigt, dass die Einführung 
eines neuen Akteurs im OHG-System die Abstimmung mit den Aufgaben der 
Opferberatungsstellen erschweren würde. Um der Autonomie der Kantone 
besser Rechnung zu tragen und das aktuelle System des OHG beizubehalten, 
ist der Bundesrat der Ansicht, dass von der Lösung der Einrichtung von Kri
senzentren abgesehen werden sollte. Die vorliegende Revision hat zum Ziel, 
den Zugang der Opfer zu medizinischer und rechtsmedizinischer Hilfe zu ge
währleisten und diese Versorgung zu konkretisieren. Diese Lösung hat den 
Vorteil, dass sie genügend flexibel ist, um von den Kantonen auf unterschied
liche Weise umgesetzt zu werden (vgl. Erläuterungen zu Artikel 14a in 
Ziff. 5).  

− «Befreiung von der Anzeigepflicht»: Der Bundesrat hat geprüft, ob die Be
freiung des medizinischen Personals von der Anzeigepflicht in den Revisions
entwurf aufgenommen werden sollte. Die Angst des Opfers, dass die Straftat 
bei den Strafbehörden angezeigt wird, kann zum Verzicht auf eine medizini
sche Versorgung führen. Der Bundesrat ist allerdings der Meinung, dass die 
Regelung der Anzeigepflicht für das medizinische Personal in die Zuständig
keit der Kantone fällt. Er weist jedoch darauf hin, dass dem Opfer die Mög
lichkeit belassen werden muss, selber zu beurteilen, ob in seinem konkreten 
Fall eine Anzeige der Gewalttat in Frage kommt oder nicht. Die Rolle des 

27  SR 0.331.35 
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Staates besteht darin, diesen Prozess zu erleichtern und das Opfer vor allen
falls daraus resultierenden negativen Konsequenzen zu schützen. Nach An
sicht des Bundesrates müssen die Kantone diesem Thema besondere Auf
merksamkeit beimessen und dabei die Situation der verschiedenen Kategorien 
von Opfern, insbesondere der Kinder, berücksichtigen.28 

− «Meldung der Fälle an die Opferberatungsstellen»: Geprüft wurde die Wei
terleitung der Kontaktdaten des Opfers an die Opferberatungsstellen. Dies 
hätte die Einführung einer Gesetzesbestimmung erfordert, welche die Stellen 
nach Artikel 14a Absatz 1 des Entwurfs ermächtigen würde, den Namen und 
die Adresse des Opfers unter bestimmten Voraussetzungen an die Opferbera
tungsstellen weiterzuleiten. Zurzeit ist eine derartige Lösung in den Artikeln 8 
Absatz 1 OHG und 305 Absatz 3 StPO für die Strafverfolgungsbehörden vor
gesehen. Diese dürfen somit den Namen und die Adresse des Opfers an eine 
Opferberatungsstelle weiterleiten, sofern das Opfer seine Zustimmung gibt. 
Der Bundesrat ist zum Schluss gelangt, dass eine solche Regelung für die Stel
len nach Artikel 14a Absatz 1 des Entwurfs problematisch wäre. Zunächst 
bleiben diese Stellen mit der im Entwurf gewählten Lösung Dritte im Rahmen 
des OHG-Systems. Es ist daher heikel, eine Norm einzuführen, ohne dass de
ren Adressatinnen und Adressaten genauer definiert werden können. Zudem 
sind diese Stellen grundsätzlich Institutionen angegliedert, für welche die 
Kantone zuständig sind (beispielsweise Spitälern). Die Bekanntgabe von Per
sonendaten ist somit in den kantonalrechtlichen Grundlagen, insbesondere 
über den Datenschutz, geregelt. Ferner stellt die Bekanntgabe von Personen
daten, die auf dem Einverständnis der betroffenen Person basiert, eine recht
mässige Datenbearbeitung dar. Somit kann jeder Verantwortliche  Personen
daten an Dritte weiterleiten, sofern die betroffene Person in einem konkreten 
Fall ihre gültige Einwilligung gegeben hat.  

1.7 Verhältnis zur Legislaturplanung und zu Strategien 
des Bundesrates 

Die Vorlage ist weder in der Botschaft vom 24. Januar 202429 zur Legislaturplanung 
2023–2027 noch im Bundesbeschluss vom 6. Juni 202430 über die Legislaturplanung 
2023–2027 angekündigt. Die Botschaft erwähnt jedoch die «Gleichstellungsstrategie 
2030», die unter anderem auf die Gewaltprävention ausgerichtet ist. Aus dem Ziel 11 
der Legislaturplanung geht zudem hervor, dass die Schweiz die Gleichstellung der 
Geschlechter fördern und die Inklusion und die Chancengleichheit stützen muss. Die 
Abnahme der häuslichen Gewalt während der Legislaturperiode 2023–2027 ist als 
quantifizierbares Ziel formuliert. 

28  Vgl. auch Stellungnahme des Bundesrates vom 20. November 2019 zur Interpellation 
Molina 19.4135 «Vertrauliche Spurensicherung. Eine Möglichkeit zur Stärkung der Op
ferrechte?», abrufbar unter: www.parlament.ch > Ratsbetrieb > Curia Vista > Geschäfte > 
19.4135. 

29  BBl 2024 525 
30 BBl 2024 1440 
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Am 22. Juni 2022 hat der Bundesrat den Nationalen Aktionsplan der Schweiz zur 
Umsetzung der Istanbul-Konvention 2022–2026 (NAP IK) verabschiedet.31 Dieser 
will über verschiedene Massnahmen erreichen, dass Gewalt gegen Frauen und häus
liche Gewalt abnehmen und die persönliche Sicherheit der Bevölkerung zunimmt. Die 
Massnahmen Nr. 37 und 38 betreffen die medizinische und rechtsmedizinische Ver
sorgung von Opfern sexualisierter Gewalt. Mit der Massnahme Nr. 37 wird die SKHG 
insbesondere beauftragt, die gute Praxis zu ermitteln und zusammenzutragen und sie 
anschliessend in den Kantonen zu verbreiten. Die Massnahme Nr. 38 ihrerseits sieht 
die Erarbeitung einer Empfehlung an die Kantone vor, um die Umsetzung von Kon
zepten zur medizinischen Versorgung von Opfern sexualisierter und häuslicher Ge
walt zu fördern. Die Arbeiten wurden im Spätsommer 2024 aufgenommen. Der Ent
wurf ist Teil der Umsetzung des NAP IK.   
1.8 Verhältnis zur Roadmap über häusliche und sexuelle 

Gewalt 

Im Jahr 2020 beschloss das EJPD, zusammen mit den Kantonen einen strategischen 
Dialog zu häuslicher Gewalt durchzuführen. Dieser Anlass erlaubte es den politischen 
Akteuren, sich über zehn als vordringlich erachtete Handlungsfelder auszutauschen 
und eine Roadmap zu verabschieden, die eine Reihe von Massnahmen zur Schlies
sung festgestellter Lücken festlegt.32 Die Kantone verpflichteten sich insbesondere, 
ihre Anstrengungen weiterzuführen, um eine ausreichende Zahl an Plätzen zur Unter
bringung der Opfer von häuslicher Gewalt in Notunterkünften zur Verfügung zu stel
len und deren Finanzierung auf angemessene Weise sicherzustellen.  
Im Mai 2023 zogen der Bund und die Kantone eine Zwischenbilanz zur Umsetzung 
der Roadmap.33 Diese ergab, dass in der Mehrheit der Handlungsfelder Fortschritte 
erzielt wurden, die Arbeiten aber weitergeführt werden müssen. An diesem Treffen 
wurden ausserdem weitere Massnahmen gegen sexuelle Gewalt in Form eines Ad
dendums zur Roadmap verabschiedet. Der Bund und die Kantone haben sich insbe
sondere verpflichtet, ihre Anstrengungen in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
weiterzuführen, um die medizinische (oder rechtsmedizinische) Versorgung von Op
fern sexueller Gewalt zu verbessern.  
Die Vorlage ist Teil der Umsetzung der im Rahmen der Roadmap getroffenen Ver
pflichtungen. Der Bund und die Kantone sehen vor, 2026 in Abstimmung mit dem 
NAP IK eine Bilanz zu ziehen.  
31  Der NAP IK ist abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und häusliche 

Gewalt > Istanbul-Konvention > Nationaler Aktionsplan der Schweiz zur Umsetzung der 
Istanbul-Konvention 2022–2026. 

32  Die Roadmap über häusliche Gewalt ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft 
> Häusliche Gewalt > Strategischer Dialog «Häusliche Gewalt» > Roadmap von Bund 
und Kantonen. 

33  Vgl. www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Häusliche Gewalt > Strategischer Dialog «Häus
liche Gewalt» > Zwischenbericht zur Umsetzung der Roadmap gegen häusliche Gewalt. 

http://www.ebg.admin.ch/
https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/08/28/6b326638-c005-4686-8812-9e244e00ca01.pdf
https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/08/28/6b326638-c005-4686-8812-9e244e00ca01.pdf
http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog/raodmap-bund-kantone.pdf.download.pdf/raodmap-bund-kantone-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog/raodmap-bund-kantone.pdf.download.pdf/raodmap-bund-kantone-d.pdf
http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog/zwischenber-umsetzung-roadmap.pdf.download.pdf/zwischenber-umsetzung-roadmap-d.pdf
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1.9 Erledigung parlamentarischer Vorstösse  

Die vorliegende Botschaft wurde in Umsetzung der Motionen 22.3234 der früheren 
Ständerätin Marina Carobbio Guscetti, 22.3333 der Nationalrätin Tamara Funiciello 
und 22.3334 der Nationalrätin Jacqueline de Quattro verfasst. Diese Vorstösse beauf
tragen den Bundesrat, die nötigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit in jedem 
Kanton Krisenzentren für Gewaltopfer zur Verfügung stehen. Diese Zentren sollen 
eine Erstbetreuung sowie eine spezialisierte medizinische und psychologische Unter
stützung bieten. Überdies sollen sie eine rechtsmedizinische Dokumentation und Spu
rensicherung gewährleisten. Die Zentren sollen für alle Opfer leicht zugänglich und 
in der Bevölkerung bekannt sein. Die Motionen 22.3333 und 22.3334 verlangen auch, 
dass die Finanzierung dieser Untersuchungen geklärt wird. Die vorliegende Botschaft 
kommt diesen Forderungen insofern nach, als der Gesetzesentwurf die Kantone zur 
Einrichtung von Diensten verpflichtet, welche spezialisierte medizinische und rechts
medizinische Leistungen für die Opfer erbringen können. Die Reform klärt auch die 
Frage der Finanzierung der rechtsmedizinischen Unterstützung: Die Leistungen sind 
subsidiär durch die im Opferhilfegesetz vorgesehene Soforthilfe zu finanzieren. Der 
Bundesrat verzichtet hingegen auf die von den Motionen geforderte Schaffung einer 
Rechtsgrundlage, die dem Gesundheitspersonal die Weitergabe der Kontaktdaten des 
Opfers an die Opferhilfestellen gestatten würde. Die Gründe für diesen Verzicht sind 
in Ziffer 1.6 dargelegt. 
Der Bundesrat beantragt folglich, die drei Motionen mit der vorliegenden Botschaft 
abzuschreiben.  
2 Vorverfahren, insbesondere 

Vernehmlassungsverfahren  
2.1 Vernehmlassungsvorlage  

Der Vorentwurf zur Revision des OHG sollte sicherstellen, dass die Opfer von Gewalt 
Zugang zu qualitativ hochwertigen medizinischen und rechtsmedizinischen Leistun
gen haben. Damit wurde die rechtsmedizinische Hilfe zu einer Opferhilfeleistung im 
Sinne dieses Gesetzes. Der Vorentwurf präzisierte zudem, dass der Anspruch auf Op
ferhilfe unabhängig davon besteht, ob das Opfer Strafanzeige erstattet hat oder nicht. 
Schliesslich wurden die Kantone beauftragt, dafür zu sorgen, dass sich die Opfer an 
eine spezialisierte Stelle wenden können. 
Am 9. Oktober 2024 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zum Vorent
wurf zur Revision des OHG eröffnet.34 Dieses dauerte bis zum 24. Januar 2025.  
Die 26 Kantone, 6 in der Bundesversammlung vertretene Parteien, 1 Dachverband der 
Gemeinden, 2 Dachverbände der Wirtschaft, 53 interessierte Organisationen und 
2 Privatpersonen haben sich am Vernehmlassungsverfahren beteiligt. Insgesamt sind 
somit 90 Stellungnahmen eingegangen. 

34  Die in die Vernehmlassung geschickten Dokumente sind abrufbar unter: www.admin.ch > 
Bundesrecht > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2024 > EJPD.  
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2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse des 

Vernehmlassungsverfahrens 

Die grosse Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden hat den Vorentwurf grund
sätzlich begrüsst (alle Kantone, alle Parteien35, alle Organisationen). Kein Teilneh
mender hat die Revision abgelehnt. 3 Teilnehmende36 haben ausdrücklich auf eine 
Stellungnahme verzichtet.  

Ausserdem haben mehrere Teilnehmende Änderungen beantragt. Die wichtigsten Be
merkungen waren folgende:  

Nach Ansicht von 24 Kantonen37 und der Mehrheit der Organisationen38 sollte die 
gemäss Artikel 8 Absatz 1 des Revisionsvorentwurfs den Kantonen auferlegte Infor
mationspflicht auf den Bund ausgeweitet werden.  
15 Kantone39 und 1 Organisation40 verlangten, dass in Artikel 14a Absatz 1 des Vor
entwurfs ein abschliessender Leistungskatalog definiert wird, während 1 Kanton41 
und die Mehrheit der Organisationen42 dies ablehnten. 14 Kantone43 und die Mehrheit 
der Organisationen44 waren der Auffassung, in Artikel 14a sollte zudem präzisiert 
werden, dass die medizinische und rechtsmedizinische Hilfe die «erforderlichen» 
fachärztlichen Untersuchungen und Behandlungen umfasst. Der in Artikel 14a Ab
satz 2 des Revisionsvorentwurfs vorgesehene Begriff «spezialisierte Stelle» wurde 

35  EVP, FPD, Die Mitte, SP, SVP und Grüne. 
36  KKJPD, Schweizerischer Arbeitgeberverband, Schweizerischer Gemeindeverband. 
37  AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, 

UR, VD, ZG, ZH. 
38  Anthrosocial, ARTISET, Associazione Consultorio delle Donne Lugano, BIF, Brava, 

SODK, Centre d’accueil MalleyPrairie, CSP Vaud, SKHG, DAO, DJS, FEG, FIZ, Frauen 
für den Frieden Schweiz, Frauenberatung sexuelle Gewalt ZH, Frauenhaus AG-SO, Frau
enhaus beider Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, Frau
enhaus ZH, Frauenhaus ZH Oberland, Frauen-Nottelefon Winterthur, Frieda, IAMANEH, 
insieme, LibElle, SKF, Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe bei
der Basel, Opferhilfe Bern, Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, SGCH, Soli
darité femmes Biel/Bienne, SZBLIND, Unterschlupf. 

39  AI, AR, BS, FR, JU, LU, OW, NW, SO, SZ, SW, TG, UR, VD, ZG. 
40  SODK. 
41  TI. 
42  Anthrosocial, ARTISET, Associazione Consultorio delle Donne Lugano, BIF, Brava, 

Centre d’accueil MalleyPrairie, CSP Vaud, DAO, DJS, FEG, FIZ, Frauen für den Frieden 
Schweiz, Frauenberatung sexuelle Gewalt ZH, Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider 
Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, 
Frauenhaus ZH Oberland, Frauen-Nottelefon Winterthur, Frieda, IAMANEH, insieme, 
LibElle, LOS, Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe beider Basel, 
Opferhilfe Bern, Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexuelle Gesundheit 
Schweiz, SKF, Solidarité femmes Biel/Bienne, SZBLIND, Unterschlupf. 

43  AG, AI, AR, FR, JU, LU, OW, NW, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG. 
44  Associazione Consultorio delle Donne Lugano, Brava, Centre d’accueil MalleyPrairie, 

CSP Vaud, DAO, DJS, FEG, FIZ, Frauen für den Frieden Schweiz, Frauenhaus AG-SO, 
Frauenhaus beider Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, 
Frauenhaus ZH, Frauenhaus ZH Oberland, Frieda, IAMANEH, insieme, LibElle, Netz
werk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe beider Basel, Opferhilfe Bern, 
Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexuelle Gesundheit Schweiz, SKF, 
SODK, Solidarité femmes Biel/Bienne, Unterschlupf. 
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von 16 Kantonen45 als unklar beurteilt. Die SODK schlug folgende Formulierung vor: 
«Die Kantone stellen sicher, dass die Opfer Zugang zu den spezialisierten Leistungen 
im Bereich der medizinischen und rechtsmedizinischen Hilfe haben.» 12 Kantone46 
und die Mehrheit der Organisationen47 sprachen sich für diese Formulierung aus. 
1 Partei48 wünschte, dass die Kantone dazu verpflichtet werden, spezialisierte Stellen 
zu schaffen. 3 Teilnehmende49 waren für die Beibehaltung des Begriffs «spezialisierte 
Stelle».  
Einige Teilnehmende schlugen vor, weitere Aspekte zu regeln. So beantragten 2 Kan
tone50 und die Mehrheit der Organisationen51, die Dauer der Aufbewahrung der 
rechtsmedizinischen Dokumentation und der Spuren im Gesetz festzulegen.  

1 Kanton52 und die Mehrheit der Organisationen53 haben zudem darauf hingewiesen, 
dass die im kantonalen Recht vorgesehene Anzeigepflicht für die Gesundheitsfach
personen problematisch ist. Ihrer Ansicht nach wird damit das Recht des Opfers, sel
ber zu entscheiden, ob es die Straftat anzeigen will oder nicht, in Frage gestellt. Die 
meisten Organisationen54 vertraten die Auffassung, dass der Bund über die Kompe
tenz zur Regelung dieser Frage verfügt. 

45  AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, OW, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH. 
46  AG, AR, BL, FR, JU, LU, OW, SZ, TG, UR, VD, ZG. 
47  Associazione Consultorio delle Donne Lugano, BIF, Brava, Centre d’accueil MalleyPrai

rie, CSP Vaud, DAO, DJS, FEG, FIZ, Frauen für den Frieden Schweiz, Frauenberatung 
sexuelle Gewalt ZH, Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider Basel, Frauenhaus Freiburg, 
Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, Frauenhaus ZH Oberland, 
Frieda, IAMANEH, LibElle, Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe 
beider Basel, Opferhilfe Bern, Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexuelle 
Gesundheit Schweiz, SKF, Solidarité femmes Biel/Bienne, Unterschlupf. 

48  SP. 
49  Anthrosocial, ARTISET und SZBLIND. 
50  AG, BS. 
51  Associazione Consultorio delle Donne Lugano, Brava, Centre d’accueil MalleyPrairie, 

CSP Vaud, DAO, DJS, FEG, FIZ, Franxini – Reatch, Frauen für den Frieden Schweiz, 
Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus LU, 
Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, Frauenhaus ZH Oberland, Frieda, IAMANEH, 
IKAGO, insieme, LibElle, Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe 
beider Basel, Opferhilfe Bern, Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexuelle 
Gesundheit Schweiz, SKF, SKG, Solidarité femmes Biel/Bienne, Unterschlupf, VASOS. 

52  AR 
53  alliance F, Anthrosocial, ARTISET, Associazione Consultorio delle Donne Lugano, 

Brava, Centre d’accueil MalleyPrairie, CSP Vaud, DAO, DJS, EKF, FEG, femmes pro
testantes, FIZ, Frauen für den Frieden Schweiz, Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider 
Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, 
Frauenhaus ZH Oberland, Frieda, IAMANEH, IKAGO, insieme, LibElle, Netzwerk ge
gen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe beider Basel, Opferhilfe Bern, Opferhilfe 
SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexuelle Gesundheit Schweiz, SKF, Solidarité fem
mes Biel/Bienne, SZBLIND, Unterschlupf. 

54  Anthrosocial, ARTISET, Associazione Consultorio delle Donne Lugano, Brava, Centre 
d’accueil MalleyPrairie, CSP Vaud, DAO, DJS, FEG, FIZ, Frauen für den Frieden 
Schweiz, Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus 
LU, Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, Frauenhaus ZH Oberland, Frieda, 
IAMANEH, insieme, LibElle, Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opfer
hilfe beider Basel, Opferhilfe Bern, Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexu
elle Gesundheit Schweiz, SKF, Solidarité femmes Biel/Bienne, SZBLIND, Unterschlupf. 
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18 Kantone55, 3 Parteien56 und die Mehrheit der Organisationen57 forderten zudem, 
dass die Kantone verpflichtet werden, Notunterkünfte und vorübergehende Unter
künfte bereitzustellen. 
Schliesslich sollte nach Ansicht von 8 Kantonen58 im Gesetz präzisiert werden, dass 
die Übernahme der Gerichtskosten durch die Opferhilfe subsidiär zur unentgeltlichen 
Rechtspflege ist.  
2.3 Würdigung der Ergebnisse des 

Vernehmlassungsverfahrens  

Die überwältigende Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden hat dem Vorent
wurf zugestimmt. So hat er von allen Kantonen, allen Parteien und allen interessierten 
Organisationen Zuspruch erhalten. Er wurde in keiner Stellungnahme grundsätzlich 
abgelehnt.  
Der Bundesrat hat die Forderung der Teilnehmenden geprüft, nicht nur die Kantone, 
sondern auch den Bund dazu zu verpflichten, über die Opferhilfe zu informieren. Er 
hat entschieden, diesem Antrag nicht Folge zu geben. Wie aus dem Bericht des Bun
desrates von 2020 (vgl. Ziff. 1.2) hervorgeht, ist es entscheidend, dass die Angebote 
für Unterstützung sowie für medizinische und rechtsmedizinische Versorgung bei der 
Bevölkerung bekannt sind. Diese Aufgabe fällt angesichts der Kompetenzverteilung 
im Bereich der Opferhilfe primär in die Zuständigkeit der Kantone (vgl. Ziff. 1.3.2). 
Ferner kann das Parlament den Bundesrat beauftragen, regelmässig Präventionskam
pagnen gegen häusliche, sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt durchzuführen.59 
Die Arbeiten sind zurzeit im Gange und die erste nationale Kampagne soll im No
vember 2025 gestartet werden.60 Nach Ansicht des Bundesrates besteht daher kein 
Anlass, den Vorschlag der Vernehmlassungsteilnehmenden weiter zu verfolgen. 
Der Bundesrat hat den Antrag eines Kantons und der Mehrheit der Organisationen 
geprüft, die Gesundheitsfachpersonen von der Anzeigepflicht zu befreien. Er hat be

55  AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH. 
56 EVP, Grüne, SP. 
57  Anthrosocial, ARTISET, Associazione Consultorio delle Donne Lugano, BIF, Brava, 

Centre d’accueil MalleyPrairie, CSP Vaud, DAO, DJS, FEG, FIZ, Frauen für den Frieden 
Schweiz, Frauenberatung sexuelle Gewalt ZH, Frauenhaus AG-SO, Frauenhaus beider 
Basel, Frauenhaus Freiburg, Frauenhaus LU, Frauenhaus Winterthur, Frauenhaus ZH, 
Frauenhaus ZH Oberland, Frauen-Nottelefon Winterthur, Frieda, IAMANEH, insieme, 
LibElle, Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz, Opferhilfe beider Basel, Op
ferhilfe Bern, Opferhilfe SG-AR-AI, post Beijing, Puntozero, Sexuelle Gesundheit 
Schweiz, SKF, SKHG, SODK, Solidarité femmes Biel/Bienne, SZBLIND, Unterschlupf. 

58  LU, NW, SZ, TI, UR, VS, ZG, ZH. 
59  Vgl. folgende parlamentarische Vorstösse: Motionen 21.4418 Maret, 21.4470 de Quattro, 

21.4471 Funiciello, 22.3011 Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nati
onalrats. 

60  Vgl. www.gleichstellung2030.ch > Geschlechtsspezifische Gewalt > 1. Opferschutzmass
nahmen und Massnahmen zur stärkeren Verantwortungsnahme von Tatpersonen sind er
weitert > 3.1.1.6 Nationale Präventionskampagne gegen häusliche, sexualisierte und ge
schlechtsspezifische Gewalt. 

https://www.gleichstellung2030.ch/de/3.1.1.6
https://www.gleichstellung2030.ch/de/3.1.1.6
https://www.gleichstellung2030.ch/de/3.1.1.6
https://www.gleichstellung2030.ch/de/3.1.1.6
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schlossen, diesem Antrag nicht Folge zu leisten. Die Anzeigepflichten des Gesund
heitspersonals sind im kantonalen Recht geregelt. Es erscheint daher nicht angezeigt, 
auf Bundesebene eine Ausnahme vorzusehen, welche das Risiko einer Rechtsunsi
cherheit bergen würde. Eine bundesrechtliche Regelung könnte dazu führen, dass der 
Umfang der Anzeigepflichten und der Kreis der Verpflichteten schwieriger zu bestim
men wären. Aus diesen Gründen hält der Bundesrat an seiner Auffassung fest, dass es 
Aufgabe der Kantone ist, diese Frage zu regeln. Sie haben zu prüfen, ob die Anzeige
pflicht durch eine Anzeigemöglichkeit ersetzt werden könnte. Dies würde dem medi
zinischen Personal ermöglichen, eine Beurteilung des Einzelfalls vorzunehmen. Im 
Rahmen dieser Überprüfung werden die Kantone auch die jüngste Rechtsprechung 
des Bundesgerichts61 berücksichtigen müssen. Gemäss dieser muss die Einschrän
kung des Arztgeheimnisses durch eine Meldepflicht nach Artikel 36 BV auf einer 
ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein öffentliches Interesse ge
rechtfertigt sein und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren. Eine solche Ein
schränkung darf insbesondere nicht so weit gehen, dass sich bestimmte Personen nicht 
mehr trauen, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen, und auf eine Behandlung ver
zichten. Eine weitreichende und allgemeine Meldepflicht würde zudem das Arztge
heimnis aushöhlen. Schliesslich weist der Bundesrat darauf hin, dass das geltende 
Recht die für eine Opferberatungsstelle arbeitenden Gesundheitsfachpersonen der 
Schweigepflicht unterstellt (Art. 11 Abs. 1 OHG, unter Vorbehalt der Ausnahmen von 
Abs. 3).  
Der Bundesrat hat die kantonale Kritik an der Formulierung von Artikel 14a Absatz 2 
des Vorentwurfs geprüft. Nach dieser Vorschrift haben die Kantone dafür zu sorgen, 
dass sich Opfer an eine «spezialisierte Stelle» wenden können. Nach Ansicht der 
SODK ist dieser Begriff unklar; stattdessen sei im OHG zu formulieren, die Kantone 
sollten dafür sorgen, dass ein Anspruch auf Zugang zu «spezialisierten Leistungen» 
besteht. Bei einem Verzicht auf einen garantierten Zugang zu einer spezialisierten 
Stelle würden die Motionen 22.3234, 22.3333 und 22.3334 jedoch nicht vollständig 
umgesetzt. Das Recht der Opfer auf die verschiedenen Formen der Unterstützung ist 
bereits im geltenden Recht vorgesehen (Art. 1 Abs. 1 OHG). Die Motionen werden 
nur erfüllt, falls die Opfer Zugang zu einer medizinischen und rechtsmedizinischen 
Stelle erhalten. Nach Auffassung des Bundesrates ist es daher sinnvoll, an der Lösung 
des Vorentwurfs festzuhalten, die Formulierungen aber punktuell anzupassen. Die 
Kantone müssen nach Artikel 14a Absatz 1 dafür besorgt sein, dass die Opfer sich an 
eine Stelle mit fachspezifischen Leistungen wenden können. Die neue Formulierung 
präzisiert, dass es sich um «spezialisierte» Leistungen handelt, welche bestimmten 
Qualitätsanforderungen zu genügen haben. 
Der Bundesrat ist nach wie vor der Auffassung, dass die Dauer der Aufbewahrung der 
rechtsmedizinischen Dokumentation und der Spuren durch die Kantone festgelegt 

61  Vgl. BGE 147 I 354: In diesem Urteil hat das Bundesgericht festgestellt, dass die in Arti
kel 68 Absatz 2 des Tessiner «legge sanitaria» (LSan/TI; RL 801.100) vorgesehene Mel
depflicht, welche weit und allgemein formuliert war, das Arztgeheimniss  aushöhlte und 
damit gegen Artikel 321 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verstiess. Dieser Artikel 
sah insbesondere eine Meldepflicht für Angehörige der Gesundheitsberufe vor, der Staats
anwaltschaft jeden Krankheits- oder Verletzungsfall im Zusammenhang mit einer Straftat 
zu melden, der ihnen bei der Ausübung ihrer Pflicht oder ihres Berufs bekannt wurde. 
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werden muss. Um der von einem Teil der Vernehmlassungsteilnehmenden geäusser
ten Meinung Rechnung zu tragen, schlägt der Bundesrat jedoch vor, einen Rechtset
zungsauftrag für die Kantone einzuführen. 
Wichtig ist der Antrag von 18 Kantonen, 3 Parteien und der Mehrheit der interessier
ten Organisationen, die Kantone zu verpflichten, Notunterkünfte und vorübergehende 
Unterkünfte bereitzustellen. Heute sieht das OHG lediglich vor, dass die Beratungs
stellen dem Opfer oder seinen Angehörigen bei Bedarf eine Notunterkunft besorgen 
müssen (Art. 14 Abs. 1 zweiter Satz). Hingegen verpflichtet das Gesetz die Kantone 
bisher nicht ausdrücklich dazu, die dafür notwendigen Strukturen zu schaffen. Ange
sichts des klaren Ergebnisses des Vernehmlassungsverfahrens beabsichtigt der Bun
desrat, dieser Forderung nachzukommen. Diese Lösung erlaubt es auch, den Schluss
folgerungen des Berichts vom 25. Juni 2025 Rechnung zu tragen, den der Bundesrat 
in Erfüllung des Postulats 23.3016 der WBK-N verfasst hat.62 Der Postulatsbericht 
belegt die Notwendigkeit, die bestehenden Angebote auszubauen. Aus diesen Grün
den ist es angezeigt, dass der Bundesgesetzgeber die Kantone explizit dazu verpflich
tet, die erforderlichen Strukturen zu schaffen. Damit trägt der Bundesgesetzgeber 
auch zur Erreichung eines der Ziele der Roadmap über häusliche Gewalt bei, die von 
Bund und Kantonen 2021 verabschiedet wurde (vgl. Ziff. 1.8). 
Dem Antrag von 8 Kantonen, im OHG zu präzisieren, dass die Übernahme der Ge
richtskosten durch die Opferhilfe subsidiär zur unentgeltlichen Rechtspflege ist, liegt 
eine Änderung der Rechtsprechung des Bundesgerichts63 zugrunde. Für den Bundes
rat gibt es zurzeit keine hinreichenden Gründe, um von diesem Leitentscheid abzu
weichen.  
Auf die anderen Bemerkungen und Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Best
immungen wird in den Erläuterungen zu den entsprechenden Artikeln eingegangen 
(vgl. Ziff. 5).  
2.4 Anpassungen der Vorlage nach der Vernehmlassung 

Gestützt auf die Erkenntnisse aus der Vernehmlassung hat der Bundesrat namentlich 
folgende wichtigen Anpassungen am Vorentwurf vorgenommen: 

– Gemäss dem Vorentwurf mussten die Kantone dafür sorgen, dass die Opfer 
Zugang zu «spezialisierten» Stellen haben, welche die notwendige medizini
sche und rechtsmedizinische Hilfe erbringen. Nach dem Entwurf haben nun 
die Kantone dafür zu sorgen, dass sich Opfer und ihre Angehörigen an eine 
Stelle wenden können, die «spezialisierte» Leistungen erbringt. 

62  Der Bericht ist abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt > Publikationen zu Gewalt gegen Frauen > Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt allgemein > Gewaltbetroffene Minderjährige und Erwachsene. Bestandesauf
nahme und vorrangige Bedürfnisse bezüglich Unterkünften in den Regionen.  

63  Vgl. BGE 149 II 246: Ein Opfer, das Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, die
sen aber im Strafverfahren nicht geltend macht, kann auch nachträglich noch bei der Op
ferhilfestelle den Antrag auf Übernahme der Anwaltskosten stellen. 

http://www.ebg.admin.ch/
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– Neu verpflichtet der Entwurf die Kantone dazu, die Dauer der Aufbewahrung 
der dokumentierten Spuren zu regeln. 

– Der Entwurf führt eine Pflicht der Kantone ein, für die Opfer und ihre Ange
hörigen Not- und Übergangsunterkünfte zur Verfügung zu stellen.  

3 Internationaler Kontext 
3.1 Europarat (Istanbul-Konvention) 

Die Istanbul-Konvention64 ist für die Schweiz am 1. April 2018 in Kraft getreten. Mit 
dem Beitritt zur Konvention verpflichtete sich die Schweiz gemäss Artikel 22, die 
erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Massnahmen zu treffen, um in ange
messener geografischer Verteilung spezialisierte Hilfsdienste für sofortige sowie 
kurz- und langfristige Hilfe für alle Opfer von in den Geltungsbereich dieses Über
einkommens fallenden Gewalttaten bereitzustellen oder für deren Bereitstellung zu 
sorgen (Abs. 1). Dies gilt insbesondere für Frauen und ihre Kinder (Abs. 2). Gemäss 
Artikel 23 ist die Schweiz zudem verpflichtet, die erforderlichen gesetzgeberischen 
oder sonstigen Massnahmen zu treffen, um die Einrichtung von geeigneten, leicht zu
gänglichen Schutzunterkünften in ausreichender Zahl zu ermöglichen. Insbesondere 
Frauen und ihren Kindern ist eine sichere Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Die 
Behörden sollen aktiv auf die Opfer zugehen. Weiter ist die Schweiz gemäss Arti
kel 25 verpflichtet, die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um die Einrichtung von 
geeigneten, leicht zugänglichen Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigung und se
xueller Gewalt in ausreichender Zahl zu ermöglichen. Diese Zentren haben medizini
sche und gerichtsmedizinische Untersuchungen, Traumahilfe und Beratung anzubie
ten.  
2022 wurde die Schweiz vom Europarat bezüglich der Umsetzung der Istanbul-Kon
vention evaluiert. In ihrem Evaluationsbericht vom 15. November 202265 hat die Ex
pertinnen- und Expertengruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus
licher Gewalt (GREVIO) die Schweiz aufgefordert, die erforderlichen Massnahmen 
zu ergreifen, um den Opfern und ihren Kindern Zugang zu Schutzunterkünften nach 
einem angemessenen geografischen Verteilschlüssel gemäss den Anforderungen von 
Artikel 23 zu ermöglichen. GREVIO hat den Schweizer Behörden ausserdem emp
fohlen, Massnahmen zu ergreifen, um das Angebot an Übergangslösungen für gewalt
betroffene Frauen auszubauen. Im Zusammenhang mit Artikel 25 (Krisenzentren) 
stellte GREVIO fest, dass in gewissen Kantonen zwar Fortschritte erzielt wurden, die 
Schweiz jedoch noch nicht alle Anforderungen der Istanbul-Konvention erfülle. Im 
Sinne einer Empfehlung forderte GREVIO die Schweizer Behörden nachdrücklich 

64  SR 0.311.35 
65  Der Evaluationsbericht vom 15. November 2022 von GREVIO sowie die Kommentare 

der Schweiz sind abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und häusli
che Gewalt > Istanbul-Konvention > Evaluationsbericht von GREVIO über die Schweiz 
(2022); Kommentare der Schweiz zum Evaluationsbericht der Expertinnen- und Exper
tengruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO). 

http://www.ebg.admin.ch/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-switzerland
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-switzerland
https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/08/28/7b18a0f1-0dda-4b6b-b8db-9bd0c1f93869.pdf
https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/08/28/7b18a0f1-0dda-4b6b-b8db-9bd0c1f93869.pdf
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auf, Massnahmen zu ergreifen, um den eingegangenen Verpflichtungen nachzukom
men.66  
3.2 Recht der Europäischen Union 

Die Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Mai 2024 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt67 ist 
am 13. Juni 2024 in Kraft getreten. Die EU-Mitgliedstaaten müssen ihr nationales 
Recht bis am 14. Juni 2027 an die neuen Bestimmungen anpassen. 
Den Referenzrahmen der Richtlinie (EU) 2024/1385 bildet die Istanbul-Konvention. 
Mit ihr werden insbesondere bestimmte Formen von Gewalt unter Strafe gestellt und 
die Rechte der Opfer in den Bereichen Zugang zur Justiz, Schutz und Unterstützung 
gestärkt. Gemäss Artikel 25 müssen die Mitgliedstaaten der EU sicherstellen, dass 
den Opfern spezialisierte Hilfsdienste zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob 
sie Strafanzeige erstattet haben oder nicht. Artikel 26 regelt die spezialisierte Unter
stützung für Opfer sexueller Gewalt. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Mitglied
staaten Krisenzentren einrichten, um eine wirksame Unterstützung der Opfer von Ver
gewaltigung und sexueller Gewalt sicherzustellen, darunter auch Hilfe bei der 
Aufbewahrung und Dokumentation von Beweismitteln. Diese Krisenzentren sind an 
sieben Tagen der Woche rund um die Uhr zugänglich und bieten medizinische und 
forensische Untersuchungen, Traumahilfe und psychologische Beratung an. Den be
sonderen Bedürfnissen von Kindern muss Rechnung getragen werden. Die Mitglied
staaten sorgen dafür, dass die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit der Unterkunft und der sonstigen ge
eigneten vorläufigen Unterbringung sieht Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2024/1385 
vor, dass diese insbesondere den Bedürfnissen der Opfer Rechnung tragen, in ausrei
chender Zahl bereitgestellt werden und leicht zugänglich sein müssen. Obwohl die 
Richtlinie (EU) 2024/1385 in der Schweiz nicht gilt, ist sie von Bedeutung, denn der 
Wortlaut der parlamentarischen Motionen entspricht weitgehend jenem von Arti
kel 26 der Richtlinie.  
3.3 Weltgesundheitsorganisation  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierte bereits 2007 einen Leitfaden zur 
Trauma- und Gewaltprävention zuhanden der Gesundheitsministerien. Der Leitfaden 
forderte die Gesundheitsministerien insbesondere dazu auf, Mindeststandards für die 
rechtsmedizinischen Dienste festzulegen.68 

66  Vgl. Ziff. 149 des Evaluationsberichts von GREVIO vom 15. November 2022, abrufbar 
unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt > Istanbul-Kon
vention > Evaluationsbericht von GREVIO über die Schweiz (2022). 

67  ABl. L, 2024/1385 vom 24.5.2024. 
68  WHO, La prévention des traumatismes et de la violence : guide à l’intention des minis

tères de la santé, 2007, S. 20. 

http://www.ebg.admin.ch/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-switzerland
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Am 24. Mai 2014 verabschiedete die WHO zudem eine Resolution, die die internati
onale Gemeinschaft aufforderte, die Rolle des Gesundheitssystems bei der Bekämp
fung von Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Mädchen und generell gegen Kin
der, zu stärken.69 Mit der Resolution wird den Mitgliedstaaten namentlich nahegelegt, 
allen von Gewalt betroffenen Menschen rasch und bezahlbar Zugang zu Gesundheits
diensten, darunter Heilbehandlungen sowie Rehabilitations- und Unterstützungsange
bote, zu ermöglichen (Ziff. 1). Weiter empfiehlt die Resolution, die Ausbildung aller 
Fachpersonen des Gesundheitswesens zu verbessern, damit sie Gewaltopfer versorgen 
und unterstützen können (Ziff. 8). Die Schweiz unterstützte im Mai 2014 die Verab
schiedung dieser Resolution.  
Die WHO publizierte verschiedene andere Dokumente, die sich sowohl an die politi
schen Akteure als auch an die Gesundheitsdienstleister richten.70  
3.4 Rechtsvergleich 
3.4.1 Einleitende Bemerkung 

Der folgende Rechtsvergleich bezieht sich auf die Angebote für medizinische und 
rechtsmedizinische Versorgung in bestimmten europäischen Ländern. Er stützt sich 
auf die letzten Evaluationsberichte von GREVIO. Für einige Länder werden die ein
schlägigen rechtlichen Grundlagen ausdrücklich erwähnt.  
3.4.2 Deutschland  

Der Evaluationsbericht von GREVIO von 2022 weist darauf hin, dass seit 2020 für 
Opfer die Möglichkeit der kostenlosen und anonymen Erhebung forensischer Beweise 
besteht, unabhängig davon, ob das Opfer ein Strafverfahren einleiten will oder nicht.71 
Gemäss § 27 Absatz 1 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB V) gehören 
zu der von den Krankenversicherungen gedeckten Krankenbehandlung unter anderem 

69  67. Weltgesundheitsversammlung vom 24. Mai 2014, «Strengthening the role of the 
health system in addressing violence, in particular against women and girls, and against 
children» (WHA 67.15). 

70  WHO, Renforcer le système de santé afin de répondre aux femmes qui subissent de la 
violence exercée par un partenaire intime et de la violence sexuelle: manuel destiné aux 
gestionnaires de santé, 2021; WHO, Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du 
système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, 
en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants, 2017; WHO, Res
ponding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical gui
delines, 2017; WHO, Lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence 
sexuelle à l’encontre des femmes: recommandations cliniques et politiques, 2013. 

71  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 
donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – Allemagne, veröffentlicht am 
7. Oktober 2022, vgl. Ziff. 185. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Deutschland 
sind abrufbar unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activi
tés > Par thématiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > Allemagne > Cycle 
d’évaluation de référence. 

http://www.coe.int/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/germany
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/germany
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«Leistungen zur vertraulichen Spurensicherung am Körper, einschliesslich der erfor
derlichen Dokumentation sowie Laboruntersuchungen und einer ordnungsgemässen 
Aufbewahrung der sichergestellten Befunde, bei Hinweisen auf drittverursachte Ge
sundheitsschäden, die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs, eines 
sexuellen Übergriffs, einer sexuellen Nötigung oder einer Vergewaltigung sein kön
nen». § 132k SGB V sieht vor, dass die Krankenkassen mit den jeweiligen Ländern 
Verträge über die Erbringung solcher Leistungen abzuschliessen haben, wobei die 
Leistungen unmittelbar mit den Krankenkassen abgerechnet werden. In seiner Stel
lungnahme zum Evaluationsbericht von GREVIO72 hält Deutschland fest, dass in 
grossen Zentren bereits Gewaltschutzambulanzen eingerichtet worden sind. Als Bei
spiel erwähnt es die Universitätsklinik «Charité – Universitätsmedizin Berlin». 
Der Evaluationsbericht von GREVIO73 verweist weiter auf die Qualitätsmanagement-
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, gemäss welcher medizinische Ein
richtungen Massnahmen zur Prävention von und Hilfe bei (insbesondere sexuellem) 
Missbrauch und Gewalt vorsehen sollen.74 
Mit der Änderung des Vierzehnten Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB XIV) per 
1. Januar 2024 wurden zudem die Traumaambulanzen als Leistungen der Schnellen 
Hilfe in § 31 ff. eingeführt. In Traumaambulanzen wird für Geschädigte sowie Ange
hörige frühzeitig eine psychotherapeutische Intervention erbracht, die den Eintritt ei
ner psychischen Gesundheitsstörung oder deren Chronifizierung verhindern soll. Die 
Betroffenen haben Anspruch auf insgesamt bis zu 15 Sitzungen in der Traumaambu
lanz (§ 34 Abs. 1). Die Fahrkosten zur nächstgelegenen Traumaambulanz werden ge
mäss § 36 übernommen. Für die Leistungen der Traumaambulanz muss spätestens 
nach der zweiten Therapiesitzung ein Antrag auf Leistungen der sozialen Entschädi
gung gestellt werden (vgl. § 10 Abs. 5).  
3.4.3 Spanien  

Gemäss dem Evaluationsbericht von GREVIO von 2020 bestehen in mehreren gros
sen spanischen Städten, insbesondere in den Provinzhauptstädten, Krisenzentren für 
Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt. Die Zentren können Teil von Spi
talabteilungen oder von spezialisierten Stellen sein.75 Letzteres trifft beispielsweise 

72  Vgl. Commentaires du gouvernement allemand sur le rapport d’évaluation de référence 
du GREVIO, S. 22. 

73  Vgl. Rapport d’évaluation de référence du GREVIO, Allemagne, Ziff. 148. 
74  Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über grundsätzliche Anforderungen an 

ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, 
Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten, medizinische Versor
gungszentren, Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte sowie zugelassene Kranken
häuser (Qualitätsmanagement-Richtlinie), in der Fassung vom 17. Dezember 2015, zuletzt 
geändert am 18. Januar 2024, siehe S. 9 f. 

75  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 
donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – Espagne, veröffentlicht am 
25. November 2020, Ziff. 170 ff. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Spanien sind 
abrufbar unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activités > 
Par thématiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > Espagne > Cycle d’évalua
tion de référence. 

http://www.coe.int/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/spain
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/spain


«%ASFF_YYYY_ID» 

 26 / 47 

  

auf die Stadt Madrid zu, die ein Krisenzentrum für Opfer von Vergewaltigung einge
richtet hat, das sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet ist.  
3.4.4 Frankreich  

Gemäss dem Evaluationsbericht von GREVIO von 2019 erhalten Opfer in sogenann
ten «Unités Médico-Judiciaires»76 in Krankenhäusern Hilfe. Dort werden medizini
sche Untersuchungen durchgeführt, bei welchen Beweismittel gesammelt und Opfer 
auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet werden.77 Zudem verweist der Evalua
tionsbericht auf verschiedene Einrichtungen, die auf die Behandlung von Psychotrau
mata spezialisiert sind und unter anderem Opfern von (sexueller) Gewalt offen ste
hen.78  
3.4.5 Italien  

Gemäss dem Evaluationsbericht von GREVIO von 2019 werden spezialisierte Leis
tungen für Opfer von Gewalt in erster Linie durch sogenannte «centri antiviolenza»79 
erbracht. Bei diesen Zentren handelt es sich um Nichtregierungsorganisationen, wel
che Opfer mit kurz- und längerfristiger psychologischer Beratung, Traumahilfe, 
Rechtsberatung und anderen Hilfeleistungen unterstützen.80 Zudem könnten einige 
spezialisierte Abteilungen in öffentlichen Spitälern in Italien als Krisenzentren im 
Sinne von Artikel 25 der Istanbul-Konvention qualifiziert werden.81  
76  Vgl. www.filsantejeunes.com > Accueil > Trouver de l’aide > Qui sont les professionnels 

> Les structures qui peuvent t’aider ? > Les professionnels > Structures de la santé > UMJ 
: C’est quoi ? 

77  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 
donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – France, veröffentlicht am 
19. November 2019, Ziff. 161 ff. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Frankreich 
sind abrufbar unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activi
tés > Par thématiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > France > Cycle d’éva
luation de référence. 

78  Vgl. Rapport d’évaluation de référence du GREVIO, France, Ziff. 162. 
79  Vgl. www.pariopportunita.gov.it > Politiche e attività > Violenza di genere > Mappatura 

dei centri antiviolenza; www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/ 
80  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 

donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – Italie, veröffentlicht am 13. Ja
nuar 2020, vgl. Ziff. 144 ff. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Italien sind abrufbar 
unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activités > Par thé
matiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > Italie > Cycle d’évaluation de réfé
rence. 

81  Vgl. Rapport d’évaluation de référence du GREVIO, Italie, Ziff. 155. 

https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/france
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/france
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/italy
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/italy
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3.4.6 Vereinigtes Königreich  

Der «Domestic Abuse Act»82 bietet verschiedene Schutzmassnahmen gegen häusliche 
Gewalt.83 In Wales bildet der «Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual 
Violence Act» die Grundlage, um Massnahmen zum Schutz vor geschlechterbasierter, 
häuslicher und sexueller Gewalt zu treffen.84 Der Staatenbericht («State report») des 
Vereinigten Königreichs von 2023 verweist auf die 48 durch den National Health Ser
vice England betriebenen «Sexual Assault Referral Centres» (SARC)85. Diese Zentren 
bieten medizinische, praktische und emotionale Unterstützung für alle Menschen, die 
eine Vergewaltigung, einen sexuellen Übergriff oder einen Missbrauch erlitten haben. 
Es existiert ein breites Spektrum spezialisierter Organisationen, die die Opfer an diese 
Zentren oder an andere Stellen überweisen.86 
Auch in Schottland87 und Wales88 gibt es SARC. Zudem bestehen in Schottland 17 re
gionale «Rape Crisis Centres» (RCC).89 In Nordirland existiert ebenfalls ein SARC.90  
3.4.7 Dänemark, Finnland, Schweden  

Gemäss dem Evaluationsbericht von GREVIO zu Dänemark von 2017 gab es in die
sem Land damals bereits zehn Zentren für Opfer von Vergewaltigungen und sexueller 
Gewalt. Sie befanden sich in Krankenhäusern. Dort wurden sofortige forensische Un
tersuchungen, Schwangerschafts- und STD-Tests sowie akute und zum Teil länger
fristige psychologische Behandlungen durchgeführt.91 

82  Domestic Abuse Act 2021 vom 29. April 2021. 
83  Beispielsweise Massnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt, Unterstützung durch die 

lokalen Behörden usw. 
84  Für die anderen Normverweise vgl. «State report» des Vereinigten Königreichs an 

GREVIO vom 30. Juni 2023. Die Dokumente zur Evaluationsrunde des Vereinigten Kö
nigreichs sind abrufbar unter: www.coe.int > Democracy > Democracy and Human Dignity 
> Activities > By topics > Istanbul Convention > Country Monitoring > United Kingdom 
> Baseline evaluation round. 

85  Vgl. www.england.nhs.uk/commissioning/sexual-assault-and-abuse/.  
86  Vgl. «State report» des Vereinigten Königreichs, S. 25. 
87  Vgl. «State report» des Vereinigten Königreichs, S. 26. 
88  Vgl. «State report» des Vereinigten Königreichs, S. 31. 
89  Vgl. «State report» des Vereinigten Königreichs, S. 29. 
90  Vgl. «State report» des Vereinigten Königreichs, S. 27. 
91  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 

donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – Danemark, veröffentlicht am 
24. November 2017, Ziff. 121 ff. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Dänemark 
sind abrufbar unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activi
tés > Par thématiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > Danemark > Cycle d’éva
luation de référence. Vgl. z. B. www.rigshospitalet.dk > English > Departments > Victims 
of Sexual Assault, Centre for > The Centre for Victims of Sexual Assault.  

https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/united-kingdom
http://www.coe.int/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/denmark
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Gemäss dem Evaluationsbericht von GREVIO zu Finnland von 2019 existierte da
mals erst ein sogenanntes «SERI Support Centre» im Frauenspital in Helsinki,92 wo
bei die Errichtung weiterer solcher Zentren geplant war.93 Heute scheint es in ganz 
Finnland zahlreiche solche Zentren zu geben. In diesen SERI-Zentren werden foren
sische Untersuchungen, Trauma-Unterstützung sowie psychologische Beratung und 
Therapien angeboten, jedoch lediglich, sofern sich das Opfer innerhalb eines Monats 
seit dem Vorfall in ein SERI-Zentrum begibt. 
Gemäss dem Evaluationsbericht von GREVIO zu Schweden von 2019 gab es in eini
gen spezialisierten Krankenhausabteilungen Dienstleistungen im Sinne von Arti
kel 25 der Istanbul-Konvention. Ziel ist es, gewisse Standardleistungen für Opfer von 
sexueller Gewalt zu gewährleisten, indem alle Medizinalpersonen die Möglichkeit ha
ben, forensische Beweise zu sichern.94  
4 Grundzüge der Vorlage 
4.1 Beantragte Regelung 

Mit der beantragten Regelung werden die Opferhilfeleistungen gestärkt, um sicherzu
stellen, dass Opfern von Gewalt, insbesondere von häuslicher und sexueller Gewalt, 
spezialisierte medizinische Leistungen zur Verfügung stehen. Zudem sollen sie das 
Recht erhalten, vor der Eröffnung eines allfälligen Strafverfahrens unentgeltlich die 
Erstellung einer rechtsmedizinischen Dokumentation zu verlangen.  
Um dieses Ziel zu erreichen, beantragt der Bundesrat, das 2. Kapitel des OHG (Leis
tungen der Beratungsstellen) zu revidieren und den Anspruch des Opfers auf rechts
medizinische Leistung im Gesetz zu verankern. Artikel 14 Absatz 1 OHG, in dem be
reits die medizinische und psychologische Hilfe für das Opfer genannt ist, wird daher 
mit der rechtsmedizinischen Hilfe ergänzt. Ein neuer Artikel 14a konkretisiert diesen 
Begriff. Gemäss der neuen Bestimmung müssen die Kantone zudem dafür sorgen, 
dass die Opfer und ihre Angehörigen Zugang zu Stellen haben, die spezialisierte Leis
tungen im Bereich der medizinischen und rechtsmedizinischen Hilfe erbringen. Dabei 
handelt es sich um eine Minimalvorgabe. Die Kantone können auch Lösungen vorse
hen, die über diese Verpflichtung hinausgehen. Beispielsweise indem sie zusätzlich 

92  Vgl. www.hus.fi > in English > For patient > Hospitals and other units > Women's Hospital 
> Seri Support Center for Victims of Sexual Assault. 

93  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 
donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – Finlande, veröffentlicht am 
2. September 2019, vgl. Ziff. 121 ff. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Finnland 
sind abrufbar unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activi
tés > Par thématiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > Finlande > Cycle d’éva
luation de référence. 

94  Rapport d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 
donnant effet aux dispositions de la Convention d’Istanbul – Suède, veröffentlicht am 
21. Januar 2019, Ziff. 143 ff. Die Dokumente zur Evaluationsrunde von Schweden sind 
abrufbar unter: www.coe.int > Démocratie > Démocratie et dignité humaine > Activités > 
Par thématiques > Convention d’Istanbul > Suivi par pays > Suède > Cycle d’évaluation 
de référence. 

http://www.hus.fi/
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/sweden
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/sweden
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zu den Opferberatungsstellen einen neuen Akteur im Bereich der Opferhilfe schaffen 
(vgl. Ziff. 1.3.1 und 1.6).  
Mit der Verankerung des Anspruchs des Opfers auf rechtsmedizinische Leistungen 
im OHG kann auch die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Frage der Finanzie
rung der Leistungen beseitigt werden. Somit ist nun klar, dass die Finanzierung dieser 
Leistungen über das System der Soforthilfe und gegebenenfalls über die längerfristige 
Hilfe erfolgt (Art. 13 OHG). 
Dem Opfer ist die nötige Zeit für den Entscheid einzuräumen, ob es die Straftat an
zeigen will. Artikel 1 OHG wird mit einem Absatz ergänzt, wonach der Anspruch auf 
Opferhilfe unabhängig davon besteht, ob das Opfer Strafanzeige erstattet hat oder 
nicht. Mit dieser Änderung werden allfällige Rechtsunsicherheiten beseitigt. 
Ausserdem hat der Bundesrat gemäss seinem Bericht von 2020 (vgl. Ziff. 1.2) geprüft, 
ob für die Behörden ein Informations- und Sensibilisierungsauftrag bezüglich Opfer
hilfe verankert werden soll. Er ist zum Schluss gelangt, dass dies nötig ist. Es muss 
gewährleistet werden, dass die Unterstützungsangebote, insbesondere jene für die me
dizinische und rechtsmedizinische Versorgung, für die Opfer leicht zugänglich und in 
der Bevölkerung bekannt sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Artikel 8 OHG mit 
einer Verpflichtung der Kantone ergänzt, die Opferhilfe bekannt zu machen. 
Der Bundesrat weist darauf hin, dass der Geltungsbereich des OHG unverändert 
bleibt. Bei Personen, die nicht in den Geltungsbereich des OHG fallen, erfolgt die 
medizinische und rechtsmedizinische Versorgung weiterhin im Rahmen der Kompe
tenzen der Kantone im öffentlichen Gesundheitswesen. Dies ist beispielsweise der 
Fall bei Personen, die im Ausland Opfer einer Straftat wurden und zum Zeitpunkt der 
Straftat und der Gesuchstellung nicht Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 17 Abs. 1 
Bst. a OHG). 
Die beantragte Regelung stärkt nicht nur die medizinischen und rechtsmedizinischen 
Leistungen, sondern auch den Zugang der Opfer zu Notunterkünften und vorüberge
henden Unterkünften. Um dem Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens Rechnung 
zu tragen, will der Bundesrat die Kantone dazu verpflichten, solche Strukturen zur 
Verfügung zu stellen (vgl. Erläuterung zu Art. 14b in Ziff. 5). Das Ziel besteht darin, 
eine ausreichende Zahl an Plätzen sicherzustellen, damit sich die Opfer rasch in 
Schutz begeben können.   
4.2 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen  

Die Revisionsvorlage wird finanzielle Auswirkungen auf die Kantone haben. Es ist 
jedoch nicht möglich, die Gesamtkosten genau zu ermitteln, da diese von der derzei
tigen Situation in den Kantonen im Bereich der rechtsmedizinischen Betreuung der 
Opfer und der Unterkunftsangebote abhängig sind (vgl. Ziff. 6.2 unten).   
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4.3 Umsetzung 

Für die Revision müssen keine Ausführungsbestimmungen auf Bundesebene erlassen 
werden.  
Die Kantone sind zuständig für den Vollzug der Opferhilfe. Es wird ihre Aufgabe 
sein, diese Revision umzusetzen.  
Mit der neuen Regelung werden nur für diejenigen Kantone neue Verpflichtungen 
geschaffen, in denen die Opfer noch keinen Zugang zu medizinischen und rechtsme
dizinischen Leistungen gemäss dem Entwurf haben. Wie oben ausgeführt, werden die 
Kantone mit dem Entwurf nicht verpflichtet, einen neuen Akteur in das System der 
Opferhilfe aufzunehmen. Der Entwurf hat zum Ziel, den Opfern in der ganzen 
Schweiz eine bestimmte Art von Leistungen zur Verfügung zu stellen und die Über
nahme der Kosten gemäss dem im OHG vorgesehenen System sicherzustellen. Dies 
muss in allen Kantonen gewährleistet sein.  
Um die neuen Verpflichtungen umzusetzen, können die Kantone verschiedene Lö
sungen in Betracht ziehen und diese gegebenenfalls in bestehende Strukturen integ
rieren (vgl. Erläuterungen zu Artikel 14a in Ziff. .5). Dazu können sie sich an den 
Mindeststandards orientieren, die der Bundesrat in seinem Postulatsbericht von 2020 
präsentiert hat.95 Interkantonale Lösungen sind ebenfalls möglich. Die Kantone haben 
zudem die Dauer der Aufbewahrung der rechtsmedizinischen Dokumentation und der 
Spuren zu regeln.  
Die Kantone werden dafür sorgen müssen, dass eine systematische Übernahme der 
Kosten für die Leistungen der rechtsmedizinischen Hilfe gewährleistet ist, beispiels
weise in Form einer Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen den Spitälern und den 
Opferberatungsstellen. Weiter sollte die SVK-OHG die Erarbeitung einer Empfeh
lung prüfen, wie dies beispielsweise für die juristische oder psychologische Hilfe ge
macht wurde. Damit lässt sich eine einheitliche Umsetzung der Revision in den Kan
tonen sicherstellen. 
Die Kantone werden zudem die Aufgabe haben, über die Opferhilfe zu informieren 
und dafür zu sensibilisieren, beispielsweise in Form von Informationskampagnen. Es 
muss gewährleistet sein, dass die Unterstützungsangebote, insbesondere jene für die 
medizinische und rechtsmedizinische Versorgung, in der Bevölkerung bekannt und 
für die Opfer leicht zugänglich sind.  
Ferner sieht der Entwurf die Verpflichtung der Kantone vor, für die Bereitstellung von 
Notunterkünften und vorübergehenden Unterkünften zu sorgen. In allen Kantonen 
müssen eine ausreichende Zahl an Plätzen und eine angemessene Finanzierung der 
Strukturen gewährleistet sein. Im Zusammenhang mit der Übernahme der Kosten für 
den Aufenthalt in vorübergehenden Unterkünften sollte die SVK-OHG prüfen, ob ihre 
Empfehlungen anzupassen oder eine neue Empfehlung zu erarbeiten ist. 
Der Bundesrat wird das Datum des Inkrafttretens der Revision so festlegen, dass die 
Kantone genügend Zeit für die Vorbereitung des Vollzugs haben. 

95  Vgl. Ziff. 1.2. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opfer
hilfe > Publikationen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der 
Sozialdemokratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt». 

http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
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Was eine künftige Evaluation der Reform betrifft, so hat der Bundesrat bereits gemäss 
geltendem Recht dafür zu sorgen, dass die Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirt
schaftlichkeit der Massnahmen nach OHG periodisch überprüft werden (Art. 33 
OHG). Um zum gegebenen Zeitpunkt die erforderlichen Daten für die Evaluation die
ser Revision bereitstellen zu können, empfiehlt der Bundesrat den Kantonen, ein Sys
tem für die Datenerfassung und die Registrierung der behandelten Fälle einzuführen 
(vgl. auch Art. 10 Abs. 2 der Verordnung vom 27. Februar 2008 über die Hilfe an 
Opfer von Straftaten96).  
5 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. 1 Abs. 4 

Nach dem geltenden Recht hängt der Anspruch auf Opferhilfe nicht von einer Straf
anzeige des Opfers ab. In seiner Botschaft von 2005 zur Totalrevision des OHG wies 
der Bundesrat darauf hin, dass die Erbringung von Leistungen nicht davon abhängig 
gemacht werden darf, dass das Opfer Strafanzeige erstattet oder am Strafverfahren 
teilnimmt.97 Das geht auch aus den Empfehlungen der SVK-OHG hervor, wonach die 
Einleitung bzw. Durchführung eines Strafverfahrens keine notwendige Vorausset
zung für Opferhilfeleistungen ist.98 Das Opfer kann somit nicht verpflichtet werden, 
Strafanzeige einzureichen oder einen Strafantrag zu stellen. Ein Strafverfahren kann 
jedoch den Nachweis der Opfereigenschaft erleichtern, insbesondere im Hinblick auf 
die Erbringung von Leistungen, für die ein höherer Beweisgrad erforderlich ist, wie 
beispielsweise die Entschädigung und die Genugtuung. 
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass es sich hier um einen wichtigen Grundsatz handelt, 
der im Gesetz zu verankern ist. Damit sollen auch jegliche Rechtsunsicherheiten, na
mentlich in Bezug auf die rechtsmedizinische Hilfe, vermieden werden. Dieser 
Grundsatz gilt für alle Leistungen der Opferhilfe nach Artikel 2 OHG. Der neue Ab
satz 4 wird jedoch nicht zur Folge haben, dass der Beweisgrad, der für den Anspruch 
auf Leistungen erforderlich ist, gesenkt wird. 
Der Bundesrat hat sich für eine Formulierung entschieden, die das Opfer von der 
Pflicht zur Strafanzeige befreit, unabhängig davon, ob die Straftat auf Antrag oder 
von Amtes wegen verfolgt wird.  

96  SR 312.51 
97 BBl 2005 7206 
98  Vgl. Empfehlungen der Schweizerischen Opferhilfekonferenz (SVK-OHG) zur Anwen

dung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG), 21. Januar 2010, 
S. 10. Diese Empfehlungen sind abrufbar unter: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Op
ferhilfekonferenz (SVK-OHG) > Opferhilfe-Empfehlungen > Empfehlungen zur Anwen
dung des OHG vom 21.1.2010. 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
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Art. 8 Abs. 1 und 3 

Abs. 1 

Die aktuelle Fassung von Artikel 8 Absatz 1 wird aufgehoben. Die Informations
pflicht der Strafverfolgungsbehörden ist bereits in den Artikeln 305 Absätze 1–3 und 
330 StPO sowie, seit dem 1. Januar 2019, in Artikel 84b des Militärstrafprozesses 
vom 23. März 197999 (MStP) festgelegt.  
Wie in Ziffer 1.2 erwähnt, hat sich der Bundesrat in seinem Bericht von 2020 in Er
füllung des Postulats 14.4026 bereit erklärt, die Verankerung eines Informationsauf
trags im OHG im Rahmen einer künftigen Revision zu prüfen. 
Um sicherzustellen, dass die Leistungen der Opferhilfe in der Bevölkerung bekannt 
sind, insbesondere die Angebote der medizinischen und rechtsmedizinischen Betreu
ung und die Unterkunftsangebote, schlägt der Entwurf im neuen Absatz 1 eine Infor
mationspflicht der Kantone vor. Dieser Absatz greift im Wesentlichen den Vorschlag 
auf, den der Bundesrat schon in der Vorlage zur Totalrevision des OHG unterbreitet 
hat.100 Diese Lösung war vom Parlament im Rahmen der Differenzbereinigung abge
lehnt worden, insbesondere mit der Begründung, eine solche Pflicht sei nicht notwen
dig, die Opferhilfe sei ausreichend bekannt und die Verpflichtung der Polizei zur In
formation des Opfers sei ausreichend.101  
Der Bundesrat ist weiterhin der Meinung, dass die Kantone die Betroffenen nicht nur 
individuell informieren (namentlich gemäss Art. 305 Abs. 1-2 und 330 Abs. 3 StPO), 
sondern auch die Öffentlichkeit über das Angebot der Opferhilfe aufklären müssen.  
Nach Absatz 1 müssen die Kantone auf das Vorhandensein von Opferhilfeleistungen 
und Unterstützungsangeboten aufmerksam machen, insbesondere auf die Angebote 
im Bereich der medizinischen und rechtsmedizinischen Hilfe und der Unterkünfte. 
Zudem werden sie dafür sorgen müssen, dass alle Opfer, nach Möglichkeit rasch und 
in geeigneter Form informiert werden, nicht nur von der Polizei, sondern beispiels
weise auch von medizinischen Fachpersonen (Spitälern, Arztpraxen, Ambulanzen). 
Zu informieren ist auch über ihre Beratungs- und Entschädigungsmöglichkeiten.102 
Nach den Mindeststandards, die der Bundesrat in seinem Bericht von 2020103 vorge
legt hat, haben die Kantone dafür zu sorgen, dass die Informationen über die Opfer
hilfe, insbesondere über die Angebote der medizinischen und rechtsmedizinischen 
Betreuung, für die Betroffenen verständlich und leicht zugänglich sind (beispiels
weise durch Flyer oder Veröffentlichungen im Internet). Die Information muss sich 
an die verschiedenen Kategorien von Opfern richten. 

99  SR 322.1 
100 BBl 2005 7207 
101  Vgl. www.parlament.ch > Ratsbetrieb > Curia Vista > 05.078 Opferhilfegesetz. Totalrevi

sion > Verhandlungen | Argumente, S. 47 f. und S. 51. 
102  Vgl. BBl 2005 7208 
103  Vgl. Ziff. 1.2. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opfer

hilfe > Publikationen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der 
Sozialdemokratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt». 

http://www.parlament.ch/
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-05078-2005-d-f.pdf
http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
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Abs. 3 

Die Verweise von Absatz 3 werden in Bezug auf den Wortlaut von Absatz 1 ange
passt. 

Art. 12 Abs. 2 

Der Verweis von Absatz 2 wird in Bezug auf den Wortlaut von Artikel 8 Absatz 1 
angepasst (vgl. Erläuterung zu Art. 8 Abs. 1). Zudem wird auf die anwendbaren Best
immungen der StPO und des MStP verwiesen. 

Art. 14 Abs. 1 

Artikel 14 Absatz 1 OHG wird in einen Katalog umgewandelt, damit der Umfang der 
Leistungen übersichtlicher dargestellt werden kann. 

Ergänzung um die rechtsmedizinische Hilfe (Bst. a) 

Das geltende Recht sieht bereits vor, dass die Leistungen der Opferhilfe die für das 
Opfer notwendig gewordene medizinische und psychologische Hilfe umfassen. Im 
Rahmen der Soforthilfe kann es sich dabei namentlich um psychotherapeutische und 
medizinische Erste-Hilfe-Massnahmen handeln.104 In bestimmten Fällen müssen die 
vom Opfer benötigte medizinische Versorgung und posttraumatische Unterstützung 
rasch mit einer rechtsmedizinischen Untersuchung kombiniert werden So können die 
für mögliche zukünftige Straf-, Zivil- oder Verwaltungsverfahren notwendigen Be
weise gesammelt werden. 
Aus diesem Grund wurde Absatz 1 Buchstabe a mit dem Begriff «rechtsmedizinische 
Hilfe» ergänzt. Die rechtsmedizinische Hilfe wird in der Regel in Form der Soforthilfe 
geleistet. Aktuell können die Kantone ein Modell wählen, bei dem die Hilfe durch die 
Opferberatungsstellen selbst oder durch Dritte erbracht wird (Art. 13 OHG)105. Der 
Bundesrat geht davon aus, dass die Beratungsstellen die rechtsmedizinischen Hilfe
leistungen über Dritte, beispielsweise über Spitaldienste, erbringen werden. Diese Lö
sung bedingt, dass die Finanzierung der Leistungen über das in Artikel 13 OHG vor
gesehene System der Soforthilfe erfolgen wird. Eine längerfristige Beteiligung an den 
Kosten für die von Dritten erbrachten Leistungen wird jedoch auch möglich sein, 
wenn das Kriterium der Dringlichkeit nicht mehr erfüllt ist. Dies ist bereits heute der 
Fall, insbesondere für die medizinische und psychologische Hilfe.  
Wenn sich das Opfer an eine Opferberatungsstelle wendet, kann diese es an eine Stelle 
weiterleiten, die spezialisierte Leistungen erbringt, und die medizinischen und rechts
medizinischen Kosten im Rahmen der Soforthilfe übernehmen. In der Praxis wird sich 

104  Vgl. Empfehlungen der Schweizerischen Opferhilfekonferenz (SVK-OHG) zur Anwen
dung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG), 21. Januar 2010, 
S. 21. Diese Empfehlungen sind abrufbar unter: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Op
ferhilfekonferenz (SVK-OHG) > Opferhilfe-Empfehlungen > Empfehlungen zur Anwen
dung des OHG vom 21.1.2010. 

105 BBl 2005 7212 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
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das Opfer jedoch oft zuerst an einen Spitaldienst wenden, der die notwendige medizi
nische und rechtsmedizinische Hilfe erbringt, und nicht an eine Opferberatungsstelle. 
Gemäss dem Merkblatt der SVK-OHG wird das medizinische Personal darauf achten 
müssen, ob die Leistungen im Auftrag einer Behörde erfolgen. Trifft dies nicht zu, 
kann die Übernahme der Kosten im Rahmen der Opferhilfe, unter Vorbehalt des Sub
sidiaritätsprinzips (Art. 4 Abs. 1 OHG), in Form der Soforthilfe in Frage kommen. 
Konkret wird es sich um Fälle handeln, in denen die medizinischen und rechtsmedi
zinischen Kosten nicht oder nicht vollständig von den Sozialversicherungen übernom
men werden (z. B. im Fall einer Franchise oder einem Selbstbehalt zulasten der Ver
sicherten). Für die Finanzierung durch die Opferhilfe muss ein Gesuch von der 
betroffenen Person, zum Beispiel über das medizinische Personal, an die zuständige 
Opferhilfestelle gerichtet werden. Um die Weiterleitung der Gesuche zu erleichtern, 
müssen die Kantone die Zusammenarbeit zwischen der für die medizinische oder 
rechtsmedizinische Betreuung zuständigen Stelle und der Opferberatungsstelle präzi
sieren.106 Letzterer kommt eine zentrale Aufgabe in der Betreuung des Opfers zu. Sie 
ist die Hauptansprechpartnerin für das Opfer. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich 
um direkt oder durch Dritte geleistete materielle, medizinische, psychologische oder 
juristische Hilfe handelt. Mit diesem System kann zum einen verhindert werden, dass 
das Opfer viele verschiedene Schritte unternehmen muss, was häufig bedeutet, das 
erlittene Trauma noch einmal zu durchleben. Zum anderen kann so eine bessere Ko
ordination zwischen den verschiedenen zuständigen Institutionen gewährleistet wer
den.  
Wie oben erwähnt gilt der Grundsatz der Subsidiarität (Art. 4 Abs. 1 OHG) auch für 
Leistungen im Rahmen der Soforthilfe. Gemäss den Empfehlungen der SVK-OHG107 
ist jedoch bei dringlichen Massnahmen, wie etwa einer psychotherapeutischen Kri
senintervention, eine entsprechende Abklärung oft erst im Nachhinein möglich. Mit 
dem Institut der Soforthilfe soll sichergestellt werden, dass das Opfer unverzüglich 
Hilfe in Anspruch nehmen kann, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist, ob 
Dritte leistungspflichtig sind oder nicht. Die Ausrichtung von Soforthilfe muss auch 
in Betracht kommen, wenn das Opfer befürchtet, dass die Gewalttäterin oder der Ge
walttäter von der Inanspruchnahme solcher Leistungen Kenntnis erlangt. Dieses Ri
siko besteht beispielsweise, wenn die Kosten von einem Drittschuldner wie Sozial
versicherungen übernommen werden und die entsprechende Abrechnung an den 
gemeinsamen Wohnsitz des Opfers und der Täterin oder des Täters geschickt wird.  

106  Beispielsweise wurde im Kanton Waadt zwischen der Sozialhilfebehörde, dem CHUV 
und der Profa-Stiftung (Opferberatungsstelle) ein Protokoll über die Zusammenarbeit ver
einbart; dieses regelt die systematische finanzielle Übernahme von Leistungen im Zusam
menhang mit den von der Abteilung für Gewaltmedizin erstellten Feststellungen von Kör
perverletzungen im Rahmen der OHG-Soforthilfe.  

107  Vgl. Empfehlungen der Schweizerischen Opferhilfekonferenz (SVK-OHG) zur Anwen
dung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG), 21. Januar 2010, 
S. 26. Diese Empfehlungen sind abrufbar unter: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Op
ferhilfekonferenz (SVK-OHG) > Opferhilfe-Empfehlungen > Empfehlungen zur Anwen
dung des OHG vom 21.1.2010. 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
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Gemäss den Empfehlungen der SVK-OHG108 wird die Finanzierung der Leistungen 
der Soforthilfe nach Möglichkeit von den Beratungsstellen selbst erbracht. Die kan
tonalen Bestimmungen können für die Bearbeitung bestimmter Anträge auf Sofort
hilfe eine andere Stelle vorsehen. Nach Ansicht des Bundesrates muss das Verfahren 
in jedem Fall einfach und schnell sein, um zu verhindern, dass der Zugang zu den 
Leistungen durch bürokratische Hindernisse erschwert wird.  
Ein Kanton, der Soforthilfe zugunsten von Personen mit Wohnsitz in einem anderen 
Kanton erbringt, kann von diesem eine Abgeltung verlangen (Art. 18 Abs. 1 OHG). 
An diesem Prinzip ändert sich nichts. 

Begriff der «Unterkunft» (Bst. b) 
Die bisher in Absatz 1 zweiter Satz vorgesehene Bereitstellung einer Unterkunft für 
das Opfer und seine Angehörigen ist künftig in Buchstabe b festgehalten. Der Begriff 
«Notunterkunft» wird durch die allgemeinere Bezeichnung «Unterkunft» ersetzt. 
Diese wird im neuen Artikel 14b konkretisiert (vgl. unten).  

Art. 14a 

Abs. 1 

Damit die Opfer von Gewalttaten die erforderliche medizinische und rechtsmedizini
sche Hilfe erhalten, müssen sie sich an Stellen wenden können, die spezialisierte Leis
tungen in diesem Bereich erbringen. Aus diesem Grund hält es der Bundesrat für sinn
voll, eine Verpflichtung der Kantone vorzusehen, den Opfern und ihren Angehörigen 
den Zugang zu einem solchen Angebot zu gewährleisten. 
Diese Pflicht der Kantone impliziert, dass im ganzen Kanton ein ausreichendes An
gebot bestehen muss. Der Revisionsentwurf lässt ihnen jedoch einen genügend gros
sen Handlungsspielraum in organisatorischer Hinsicht. Interkantonale Lösungen sind 
ebenfalls möglich. 

Begriff der «Stelle» 

Absatz 1 beinhaltet nicht unbedingt die Verpflichtung, neue Zentren oder Strukturen 
zu schaffen. Der Begriff ist weit auszulegen, damit die Kantone ein geeignetes Modell 
für die medizinische und rechtsmedizinische Betreuung wählen können. 
Die Umsetzung von Absatz 1 kann in der Verbesserung der bestehenden Strukturen 
bestehen, zum Beispiel durch die Bereitstellung von speziell ausgebildeten Gesund

108  Vgl. Empfehlungen der Schweizerischen Opferhilfekonferenz (SVK-OHG) zur Anwen
dung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG), 21. Januar 2010, 
S. 22. Diese Empfehlungen sind abrufbar unter: www.sodk.ch > Fachkonferenzen > Op
ferhilfekonferenz (SVK-OHG) > Opferhilfe-Empfehlungen > Empfehlungen zur Anwen
dung des OHG vom 21.1.2010. 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
https://ch-sodk.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/files/SODK_Empf_Opferhilfe_d_Web_sw_def.pdf
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heitsfachpersonen. Gemäss den vom Bundesrat in seinem Bericht von 2020 in Erfül
lung des Postulats 14.4026109 vorgelegten Mindeststandards sind die Aufrechterhal
tung und der Ausbau der Schulungsangebote für Gesundheitsfachpersonen deshalb 
ein wesentlicher Aspekt der Konzepte der medizinischen und rechtsmedizinischen 
Versorgung. Im Rahmen solcher Ausbildungen können Gesundheitsfachpersonen die 
notwendigen Kompetenzen erwerben, den Umgang mit Gewaltopfern trainieren und 
sich mit anderen relevanten Akteuren des Systems vernetzen. 
Der Begriff kann sich auch auf verschiedene Modelle der medizinischen und rechts
medizinischen Versorgung beziehen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Schaf
fung einer Abteilung für Gewaltmedizin handeln, wie in den Kantonen Waadt110 und 
Genf111, oder um die Schulung von Mitarbeitenden in der Versorgung von Betroffe
nen nach sexueller Gewalt, wie im Kanton Bern. Ein weiteres Modell ist der Einsatz 
von Pflegefachpersonen, die eine Weiterbildung112 absolviert haben und aufgrund ei
ner Delegation durch eine Rechtsmedizinerin oder einen Rechtsmediziner tätig wer
den, wie es im Kanton Graubünden113 eingeführt wurde oder im Kanton Zürich ge
testet wird (Pilotprojekt «Forensic Nurses»)114. 

Begriff der «spezialisierten Leistungen» 

Im Entwurf werden die Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich die Opfer und 
ihre Angehörigen an eine Stelle wenden können, die «spezialisierte Leistungen» im 
Bereich der medizinischen und rechtsmedizinischen Hilfe erbringt. Diese präzi
sierende Formulierung bedeutet, dass die angebotenen Leistungen bestimmte Anfor
derungen erfüllen müssen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Bereitstellung 

109  Vgl. Ziff. 1.2. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opfer
hilfe > Publikationen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der 
Sozialdemokratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt». 

110  In der Abteilung für Gewaltmedizin des CHUV werden Beratungen von Pflegefachperso
nen unter der Aufsicht von Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmedizinern durchgeführt. 
Den Patientinnen und Patienten wird aufmerksam zugehört sowie eine klinische Untersu
chung zur Erstellung der rechtsmedizinischen Dokumentation und eine Weiterleitung in
nerhalb des Netzwerkes angeboten.  

111  Anfang 2025 hat das HUG des Kantons Genf seine neue rechtsmedizinische Beratungs
stelle für Gewaltopfer eröffnet, die an sieben Tagen der Woche geöffnet ist. Dieses Ange
bot orientiert sich am Modell der Abteilung für Gewaltmedizin des CHUV. Dem Opfer 
wird systematisch vorgeschlagen, eine rechtsmedizinische Dokumentation zu erstellen. 
Das Beratungsteam setzt sich aus zwei Rechtmedizinerinnen und Rechtsmedizinern, einer 
Teamleiterin oder einem Teamleiter Pflege und aus vier Pflegefachpersonen zusammen, 
die speziell für die Erstellung der rechtsmedizinischen Dokumentation geschult sind. 
Wenn nötig, wird das Opfer anschliessend an andere Pflege- oder Hilfsdienste weiterge
leitet.  

112  Z. B. das CAS «Forensic nursing» der Universität Zürich oder der Berner Fachhochschule 
oder das CAS «Violence interpersonnelle: aspects et soins médico-légaux» des CHUV. 

113  Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.ksgr.ch/forensic-nursing 
114  Vgl. Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich, Sitzung vom 15. 

November 2023, «1320 Zürcher Modell für Opfer sexueller und häuslicher Gewalt – Auf
suchender Dienst Forensic Nurses (gebundene Ausgabe, befristeter Leistungsauftrag)», 
abrufbar unter: www.zh.ch > Themen > Politik & Staat > Gesetze & Beschlüsse > Be
schlüsse des Regierungsrates > RRB-Nr. 1320/2023. 

http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
http://www.zh.ch/
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen/2023/1320/RRB-2023-1320.pdf
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von qualifiziertem medizinischem Personal115 handeln, das in der Lage sein muss, 
eine den nationalen und internationalen Empfehlungen entsprechende qualitativ hoch
wertige Betreuung anzubieten. Der Zugang zu dieser Art von Leistungen kann auch 
durch die Umsetzung von Qualitätsstandards gewährleistet werden. Dabei kann es 
sich um die Verwendung von Protokollen handeln, die für das medizinische Personal 
erstellt worden sind und die festlegen, wie das Opfer je nach seinen spezifischen Be
dürfnissen (Alter, Urteilsfähigkeit, Beziehung zur Täterin oder zum Täter usw.) und 
der Art der erlittenen Gewalt zu betreuen ist. Es gibt beispielsweise Unterschiede bei 
der Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt oder sexueller Gewalt. Im Falle eines 
sexuellen Übergriffs müssen weibliche Opfer so schnell wie möglich an einen gynä
kologischen Dienst verwiesen werden, um eine mögliche Schwangerschaft und sämt
liche sexuell übertragbaren Krankheiten auszuschliessen. 
Die Einhaltung von Qualitätsstandards ist auch bei der Erstellung einer rechtsmedizi
nischen Dokumentation über Verletzungen und Spuren sehr wichtig, wie aus dem Be
richt des Bundesrates aus dem Jahr 2020 hervorgeht.116 Diese Dokumentation ist in 
einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren nur dann verwertbar, wenn die Handlun
gen der rechtsmedizinischen Hilfe nach den Regeln der Kunst (lege artis) durchge
führt werden. Die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Gerichtsme
dizin halten diesbezüglich fest, dass sich die Gesundheitsfachpersonen auf die 
objektive Sammlung und Dokumentation von Spuren sowie auf die deren Aufbewah
rung beschränken müssen. Sie haben auf eine rechtsmedizinische Interpretation oder 
eine gutachtliche oder rechtliche Würdigung zu verzichten.117 Ausserdem müssen sie 
das Opfer zu Beginn der Untersuchung darüber informieren, dass sie an die ärztliche 
Schweigepflicht gebunden sind und dass die erstellte Dokumentation im Rahmen ei
nes Verfahrens nur mit Einwilligung des Opfers verwendet werden darf. 
Die Erstellung einer vollständigen und genauen rechtsmedizinischen Dokumentation 
muss so schnell wie möglich erfolgen, denn Verletzungen und Spuren gehen meist 
innert kurzer Zeit verloren, und die Erstellung eines Gutachtens in einem späteren 
Verfahren (Straf-, Zivil- oder Verwaltungsverfahren) kann erst Monate oder sogar 
Jahre später angeordnet werden. 

115  In Genf beispielsweise werden Frauen, die sexuelle Gewalt erlitten haben, in der gynäko
logisch-geburtshilflichen Notaufnahme betreut, während Männer in der Notfallstation be
handelt werden. Es wird regelmässig eine Ausbildung mit theoretischen Tagungen und 
zwei Übungssitzungen pro Jahr für Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal für gy
näkologisch-geburtshilfliche Notfälle durchgeführt. Die Protokolle werden regelmässig 
aktualisiert. 

116  Vgl. Ziff. 1.2. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opfer
hilfe > Publikationen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der 
Sozialdemokratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt». 

117  Vgl. www.sgrm.ch/de > Forensische Medizin > Arbeitsgruppen der Sektion Forensische 
Medizin > Arbeitsgruppe QM in der Forensischen Medizin > Forensisch-klinische Unter
suchung, S. 5 und 13. 

http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://sgrm.ch/de
https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Medizin/ForMed_Untersuchung_Lebende.pdf
https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Medizin/ForMed_Untersuchung_Lebende.pdf
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Zugang der Opfer und ihrer Angehörigen 

Die Stelle muss leicht erreichbar sein. Die Opfer und ihre Angehörigen müssen unab
hängig von ihrem Wohnort zu jeder Tages- und Nachtzeit mit den ausgebildeten Fach
personen in Kontakt treten können.118 Artikel 15 Absatz 1 OHG sieht bereits die 
Pflicht der Kantone vor, dafür zu sorgen, dass das Opfer und seine Angehörigen innert 
angemessener Frist die für sie notwendige Soforthilfe erhalten können. Grundleistun
gen, wie medizinische und rechtsmedizinische Hilfe im Sinne von Absatz 1, sind je
derzeit zu erbringen.119 
Die Pflicht der Kantone nach Absatz 1 bedeutet nicht, dass die Opfer sich an diese 
Stellen wenden müssen. Sie können beispielsweise weiterhin entscheiden, sich an ihre 
Hausärztin oder ihren Hausarzt zu wenden, um einen ärztlichen Befund erstellen zu 
lassen. 

Abs. 2 

Absatz 2 enthält in nicht abschliessender Weise einen Katalog von Leistungen, die 
unter die medizinische und rechtsmedizinische Hilfe fallen. Entgegen der Ansicht ei
niger Vernehmlassungsteilnehmenden ist der Bundesrat der Meinung, dass die Auf
zählung in Absatz 2 exemplarisch bleiben muss, da sonst bestimmte vom Opfer benö
tigte medizinische oder rechtsmedizinische Leistungen ausgeschlossen werden 
könnten.  
Buchstabe a konkretisiert den Begriff der medizinischen Hilfe, der bereits in Arti
kel 14 Absatz 1 OHG enthalten ist. Sie umfasst die spezialisierten medizinischen Un
tersuchungen und Behandlungen, die das Opfer benötigt. 
Im Vergleich zur Version des Vorentwurfs präzisiert Absatz 2 Buchstabe a, dass die 
medizinische Hilfe die «erforderlichen» medizinischen Untersuchungen und Behand
lungen umfassen muss. Diese Änderung trägt einem Antrag Rechnung, der von einem 
Teil der Vernehmlassungsteilnehmenden vorgebracht wurde. Sie ist so zu verstehen, 
dass der Umfang der medizinischen Untersuchungen und Behandlungen, die in einem 
bestimmten Fall für ein Opfer erbracht werden, dessen Bedürfnissen entsprechen müs
sen. Der Begriff «spezialisierte Leistungen» ist neu in Artikel 14a Absatz 1 aufge
führt. 

118  Vgl. Ziff. 1.2. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opfer
hilfe > Publikationen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der 
Sozialdemokratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt». 

119  Beispielsweise können Personen ab 16 Jahren in Genf einen Termin in der interdisziplinä
ren Abteilung für Medizin und Gewaltprävention des Universitätsspitals Genf (HUG) zur 
medizinischen und psychosozialen Betreuung vereinbaren. Fünf Tage später wird ihnen 
ein Beratungstermin in der AIDS/HIV-Abteilung sowie etwa zehn Tage später ein Fol
getermin in der Poliklinik für Gynäkologie angeboten. Die Betreuung von Personen unter 
16 Jahren wird von der Pädiatrie gewährleistet. In Bern wird die Versorgung ausserhalb 
der Öffnungszeiten des Zentrums für sexuelle Gesundheit im Inselspital durch einen ärzt
lichen Pikettdienst rund um die Uhr sichergestellt. Wenn innerhalb von 72 Stunden eine 
Erstuntersuchung erfolgt, werden die Fachärztinnen und -ärzte des Instituts für Rechtsme
dizin hinzugezogen. 

http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
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Die Betreuung des Opfers muss inklusiv sein. Zudem muss sie altersgerecht sein. Dies 
ist beispielsweise der Fall bei Kindern, die häusliche oder sexuelle Gewalt erlitten 
haben und deren Betreuung besonderen Standards entsprechen muss. Die medizini
schen Untersuchungen und Behandlungen, die das Opfer benötigt, sind zudem von 
der Art der durch die Straftat erlittenen Beeinträchtigung abhängig. Bei weiblichen 
Opfern von sexueller Gewalt handelt es sich beispielsweise um eine gynäkologische 
Untersuchung. Die medizinische Versorgung kann namentlich aus einer Notfallver
hütung, einer Vorsorgeuntersuchung und einer vorbeugenden Behandlung sexuell 
übertragbarer Krankheiten bestehen. Die medizinische Hilfe umfasst auch die Beur
teilung des psychischen Zustands des Opfers und die Überwachung seines Gesund
heitszustands nach der Erstversorgung. 
Gemäss den vom Bundesrat in seinem Bericht von 2020 in Erfüllung des Postulats 
14.4026 vorgelegten Mindeststandards muss die medizinische Versorgung der Opfer 
umfassend sein.120 So darf sie sich nicht auf die Behandlung der körperlichen Verlet
zungen beschränken, sondern muss auch die Behandlung der psychischen Folgen der 
Gewalt, eine Abschätzung der Risiken für das Opfer sowie die Erstellung eines Si
cherheitsplans beinhalten. Die Gesundheitsfachpersonen müssen zudem auf einen res
pektvollen und umsichtigen Umgang achten, um ein sekundäres Trauma zu vermei
den. Schliesslich sind die Opfer beispielsweise an Opferberatungsstellen weiter zu 
verweisen. 
Die Buchstaben b und c konkretisieren den Begriff der rechtsmedizinischen Hilfe, die 
in Artikel 14 Absatz 1 des Revisionsentwurfs enthalten ist. Diese Hilfe besteht in ers
ter Linie in der Dokumentation von Verletzungen und Spuren von Gewalt, die von 
speziell ausgebildetem Personal vorzunehmen ist (z. B. eine Gerichtsmedizinerin 
bzw. ein Gerichtsmediziner oder Pflegepersonal im Auftrag einer Gerichtsmedizine
rin oder eines Gerichtsmediziners). Dabei geht es zum einen darum, Beweismittel wie 
z. B. den genetischen Fingerabdruck zu finden, toxikologische Proben zu entnehmen 
(beispielsweise bei Verdacht auf einen Übergriff mittels chemischer Unterwerfung), 
Verletzungen (Wunden, Schlagspuren usw.) festzustellen und den psychischen Zu
stand des Opfers zu beschreiben. Die rechtsmedizinische Hilfe besteht zum anderen 
darin, die Aufbewahrung der Dokumentation und der Spuren sicherzustellen. Dieses 
Element ist für das Opfer von besonderer Bedeutung. Die Dokumentation und die 
Spuren müssen für eine angemessene Dauer aufbewahrt werden (vgl. Abs. 3 unten). 
Dies damit das Opfer, das zu einem späteren Zeitpunkt beschliesst, die Tat anzuzei
gen, über die Beweismittel verfügt, um seine Rechte geltend machen zu können.  

Abs. 3 
Absatz 3 verpflichtet die Kantone, die Dauer der Aufbewahrung der rechtsmedizini
schen Dokumentation und der Spuren zu regeln. Bei der Festlegung der Dauer der 
Aufbewahrung müssen die Kantone einen opferzentrierten Ansatz verfolgen. Dem 
Opfer muss genügend Bedenkzeit eingeräumt werden für die Entscheidung, ob es die 
Straftat anzeigen möchte oder nicht.  

120  Vgl. Ziff. 1.2. Der Bericht ist abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Opfer
hilfe > Publikationen > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.4026 der 
Sozialdemokratischen Fraktion «Medizinische Versorgung bei häuslicher Gewalt». 

http://www.bj.admin.ch/
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-br-po-14-4026.pdf.download.pdf/ber-br-po-14-4026-d.pdf
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Art. 14b 

Um der Forderung der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden nachzukom
men, will der Bundesrat die Kantone verpflichten, Unterkunftsangebote zur Verfü
gung zu stellen (Abs. 1).  
Artikel 14b Absatz 1 orientiert sich an der Formulierung von Artikel 9 Absatz 1 OHG 
über die Pflicht der Kantone, Opferberatungsstellen zur Verfügung zu stellen. 
Der Begriff «Notunterkunft» wird von Artikel 14 Absatz 1 OHG übernommen. Er 
umfasst alle Unterkünfte, in welchen Opfer von Straftaten temporär untergebracht 
werden können, um sie zu schützen oder um ihnen zu helfen, die direkten Folgen der 
Straftat zu bewältigen.121 Diese Bezeichnung umfasst auch die Schutzunterkünfte.122 
Der Begriff «Schutzunterkunft» wird in Artikel 23 der Istanbul-Konvention erwähnt. 
Er bezeichnet eine temporäre Unterkunft für Opfer von Gewalt. Diese Art der Unter
kunft soll den Schutz der Opfer in einer unmittelbaren Gefährdungssituation garantie
ren und eine Fachberatung und Begleitung im Alltag bieten.123 Der Begriff «vorüber
gehende Unterkünfte» seinerseits bezieht sich auf die Angebote zur Unterstützung der 
Opfer in der Zeit nach ihrem Aufenthalt in einer Notunterkunft. Sie haben zum Ziel, 
dem Opfer den Übergang in ein selbstständiges Leben zu ermöglichen und dass dieses 
der Gewalt entkommen kann.124 
Wie bei den Beratungsstellen (Art. 9 Abs. 1 zweiter Satz OHG) verpflichtet Absatz 2 
die Kantone, den besonderen Bedürfnissen der Opfer Rechnung zu tragen. Dies be
trifft nicht nur die Schutzbedürftigkeit, beispielsweise der Opfer von Menschenhan
del, sondern umfasst auch die Berücksichtigung von Zielgruppen wie jungen Frauen 
und Mädchen, Männern, Menschen mit Behinderungen oder LGBTIQ-Personen. Der 
Revisionsentwurf lässt den Kantonen einen genügend grossen Handlungsspielraum. 
Die Unterkunftsangebote können öffentlich oder privat sein und von mehreren Kan
tonen gemeinsam zur Verfügung gestellt werden. Die Kantone können auch beschlies
sen, zusätzlich zu den Opferberatungsstellen einen neuen Akteur im Bereich der Op
ferhilfe zu schaffen.  

121  Vgl. S. 6 des Berichts des Bundesrates vom 25. Juni 2025 in Erfüllung des Postulates 
23.3016 der WBK-N, abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt > Publikationen zu Gewalt gegen Frauen > Gewaltbetroffene Minder
jährige und Erwachsene. Bestandesaufnahme und vorrangige Bedürfnisse bezüglich Un
terkünften in den Regionen. 

122  Vgl. S. 6, Fussnote Nr. 2 der Empfehlungen der SODK vom 27. Mai 2021 zur Finanzie
rung von Frauenhäusern und zur Ausgestaltung von Anschlusslösungen, abrufbar unter: 
www.sodk.ch > Themen > Opferhilfe > Schutzunterkünfte > 27.05.2021: Empfehlungen 
zur Finanzierung Frauenhäuser & Ausgestaltung Anschlusslösungen. 

123  Vgl. S. 7 des Berichts des Bundesrates vom 25. Juni 2025 in Erfüllung des Postulates 
23.3016 der WBK-N, abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt > Publikationen zu Gewalt gegen Frauen > Gewaltbetroffene Minder
jährige und Erwachsene. Bestandesaufnahme und vorrangige Bedürfnisse bezüglich Un
terkünften in den Regionen. 

124  Vgl. S. 6 des Berichts des Bundesrates vom 25. Juni 2025 in Erfüllung des Postulates 
23.3016 der WBK-N, abrufbar unter: www.ebg.admin.ch > Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt > Publikationen zu Gewalt gegen Frauen > Gewaltbetroffene Minder
jährige und Erwachsene. Bestandesaufnahme und vorrangige Bedürfnisse bezüglich Un
terkünften in den Regionen. 

http://www.ebg.admin.ch/
http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_210528.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_210528.pdf
http://www.ebg.admin.ch/
http://www.ebg.admin.ch/
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Wie bei den anderen Leistungen nach OHG kann die Opferhilfe einen Aufenthalt in 
einer vorübergehenden Unterkunft finanzieren, wenn ein unmittelbarer Kausalzusam
menhang zwischen der Straftat und dem Hilfsbedarf besteht.125 Der Aufenthalt muss 
nötig sein, um den Gesundheitszustand des Opfers weiter zu stabilisieren, und zum 
Ziel haben, die anderen Folgen der Straftat wenn möglich zu beheben oder auszuglei
chen (Art. 13 Abs. 3 OHG).   
6 Auswirkungen 
6.1 Auswirkungen auf den Bund 

Der Entwurf hat keine finanziellen und personellen Auswirkungen auf den Bund.  
6.2 Auswirkungen auf die Kantone 
6.2.1 Änderung des kantonalen Rechts  

Es wird Aufgabe der Kantone sein, die Notwendigkeit einer Revision ihrer Ausfüh
rungsgesetzgebung zum OHG zu prüfen. Die von einigen Kantonen erlassenen Wei
sungen zur Übernahme der rechtsmedizinischen Kosten im Rahmen der Soforthilfe 
werden gegebenenfalls anzupassen sein (vgl. Ziff. 1.3.2). Insbesondere werden die 
von einigen Kantonen vorgesehenen Obergrenzen für die Soforthilfe (vgl. Ziff. 1.3) 
nicht mehr zulässig sein, wenn sie die vollständige finanzielle Übernahme der medi
zinischen und rechtsmedizinischen Hilfe für die Opfer (unter Vorbehalt des Subsidi
aritätsprinzips) einschränken. Gemäss der in Artikel 14a Absatz 3 vorgesehenen 
Pflicht werden die Kantone auch die Dauer der Aufbewahrung der rechtsmedizini
schen Dokumentation und des Spurenmaterials regeln müssen.  
6.2.2 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf die 

Opferhilfe 

Die für die Opferhilfe zuständigen kantonalen Behörden werden möglicherweise we
gen der Bearbeitung von Anträgen auf Soforthilfe im Zusammenhang mit der rechts
medizinischen Betreuung der Opfer mit einer zusätzlichen Arbeitsbelastung konfron
tiert. Es ist daher mit finanziellen Auswirkungen zu rechnen, aber ist es nicht möglich, 
diese genau abzuschätzen.  
Betroffen sind vor allem die Kantone, die eine solche Praxis noch nicht kennen. In 
den anderen Kantonen kann die Arbeitsbelastung der zuständigen Behörden zuneh

125  Siehe die Empfehlungen der SODK vom 27. Mai 2021 zur Finanzierung von Frauenhäu
sern und zur Ausgestaltung von Anschlusslösungen, abrufbar unter: www.sodk.ch > The
men > Opferhilfe > Schutzunterkünfte > 27.05.2021: Empfehlungen zur Finanzierung 
Frauenhäuser und Ausgestaltung Anschlusslösungen. 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_210528.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeuser_DE_GzA_210528.pdf
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men, sobald die Angebote, insbesondere jene für medizinische und rechtsmedizini
sche Betreuung, in der Öffentlichkeit besser bekannt sein werden. Dies könnte dazu 
führen, dass die Behörden mehr Anfragen zu bearbeiten haben.  
Laut den Statistiken des Bundesamts für Statistik126 ist die Anzahl der Beratungsan
fragen zur medizinischen Hilfe gestiegen: von 2342 im Jahr 2018 auf 4309 im Jahr 
2024. Die Anzahl der Fälle, in denen finanzielle Leistungen für Soforthilfe oder län
gerfristige Hilfe ausbezahlt wurden, hat in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen: 
von 859 im Jahr 2018 auf 1037 im Jahr 2024.  
Die Finanzierung der rechtsmedizinischen Leistungen im Rahmen des OHG kann sich 
auf die von den Kantonen für die Soforthilfe bereitgestellten finanziellen Mittel aus
wirken. Gemäss einer Umfrage des BJ beliefen sich die Kosten für die Soforthilfe für 
die Gesamtheit der Kantone im Jahr 2023 auf 15,76 Millionen Franken127. Neben den 
anderen in Artikel 14 OHG vorgesehenen Soforthilfeleistungen wird die rechtsmedi
zinische Betreuung jedoch vermutlich nur einen begrenzten Teil der Kosten für die 
Soforthilfe ausmachen. Betroffen werden vor allem diejenigen Kantone sein, die eine 
solche Finanzierung heute noch nicht vorsehen. In den anderen Kantonen könnten die 
Kosten für die Soforthilfe allenfalls insofern steigen, als die Angebote für rechtsme
dizinische Betreuung in der Öffentlichkeit besser bekannt werden und deshalb häufi
ger beansprucht werden. 
Die Pflicht der Kantone, Notunterkünfte sowie vorübergehende Unterkünfte zur Ver
fügung zu stellen, wird ebenfalls finanzielle Auswirkungen auf die Opferhilfe haben. 
Die zuständigen kantonalen Behörden werden möglicherweise wegen der Bearbei
tung von Anträgen, insbesondere für längerfristige Hilfe für Aufenthalte in vorüber
gehenden Unterkünften, mit einer zusätzlichen Arbeitsbelastung konfrontiert. Die zu
sätzlichen Kosten können jedoch nicht genau abgeschätzt werden. Laut den 
Statistiken des Bundesamts für Statistik128 ist die Anzahl der Beratungsanfragen be
treffend Schutz und Unterkunft gestiegen: von 5788 im Jahr 2018 auf 8944 im Jahr 
2024. Die Anzahl Fälle, in denen finanzielle Leistungen für Soforthilfe oder länger
fristige Hilfe für eine Notunterkunft ausbezahlt wurden, hat in den letzten Jahren 
ebenfalls zugenommen: von 1855 im Jahr 2018 auf 2320 im Jahr 2024. Die Finanzie
rung des Aufenthalts in einer Notunterkunft erfolgt bereits heute über die vom OHG 
vorgesehene Soforthilfe (gemäss den Empfehlungen der SODK während 35 Tagen) 
und anschliessend über die längerfristige Hilfe. Es ist daher nicht mit einem grossen 
Kostenanstieg aufgrund dieser Revision zu rechnen. Die Finanzierung des Aufenthalts 
in vorübergehenden Unterkünften kann sich hingegen auf die von den Kantonen für 
die längerfristige Hilfe bereitgestellten finanziellen Mittel auswirken. Gemäss einer 
Umfrage des BJ beliefen sich die Kosten für die längerfristige Hilfe für die Gesamtheit 

126  Vgl.: www.bfs.admin.ch > Statistiken > Kriminalität und Strafrecht > Opferhilfe > Bera
tungen und Leistungen > Opferberatungen nach Leistungen. 

127  Die Kantone haben dem BJ Angaben zu ihren Kosten der Soforthilfe für das Jahr 2023 
geliefert. Alle kantonalen Kosten der Soforthilfe ergeben zusammengerechnet den Betrag 
von 15,76 Mio. Franken. Es ist zu beachten, dass in den Kantonen Appenzell Innerrho
den, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Nidwalden und St. Gallen die Kosten der So
forthilfe und die längerfristige Hilfe nicht unterschieden werden. Die Kosten der Sofort
hilfe in diesen Kantonen sind daher im Betrag von 15,76 Mio. Franken nicht enthalten. 

128  Vgl.: www.bfs.admin.ch > Statistiken > Kriminalität und Strafrecht > Opferhilfe > Bera
tungen und Leistungen. 

http://www.bfs.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
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der Kantone im Jahr 2023 auf 10,36 Millionen Franken129. Die Kosten für Aufenthalte 
in vorübergehenden Unterkünften dürften jedoch nur einen begrenzten Teil der Kos
ten für die längerfristige Hilfe ausmachen. 
Schliesslich wird die Pflicht, die Opferhilfe bekannt zu machen, ebenfalls finanzielle 
Auswirkungen auf die Kantone haben. Die anfallenden Kosten sind insbesondere vom 
Umfang der Informationskampagne und den Finanzhilfen abhängig, die der Bund ge
mäss der Verordnung vom 13. November 2019 gegen Gewalt gegen Frauen und häus
liche Gewalt130 allenfalls gewähren muss.  
6.2.3 Auswirkungen der Umsetzung von Artikel 14a  

Gemäss Artikel 14a Absatz 1 haben die Kantone dafür zu sorgen, dass Stellen zur 
Verfügung stehen, die spezialisierte Leistungen im Bereich der medizinischen und 
rechtsmedizinischen Hilfe erbringen. Die Umsetzung dieser Pflicht wird organisato
rische, finanzielle und personelle Auswirkungen haben, die jedoch nicht genau abge
schätzt werden können. Sie werden zum einen davon abhängen, ob die Kantone be
reits über Strukturen verfügen, und zum anderen vom gewählten Betreuungsmodell 
(vgl. Ziff. 5, Erläuterungen zu Art. 14a Abs. 1). Eine grössere Bekanntheit des Ange
bots bei der Öffentlichkeit könnte ebenfalls zur Folge haben, dass die Arbeitsbelas
tung der geschaffenen Stellen zunimmt.  
Greifen die Kantone bei der Umsetzung des Revisionsentwurfs auf bestehende Struk
turen zurück, werden die organisatorischen Auswirkungen geringer sein. So wird es 
beispielsweise darum gehen, den Zugang zu medizinischen und rechtsmedizinischen 
Leistungen zu erweitern oder zu verbessern oder die Ausbildung des medizinischen 
Personals zu verstärken. 
In den Kantonen, die über eine Stelle für spezialisierte Betreuung verfügen, setzt sich 
die Zahl der medizinischen Befunde pro Jahr wie folgt zusammen: 
− Waadt: Im Jahr 2023 führte die Abteilung für Gewaltmedizin des CHUV131 

1137 Untersuchungen durch, in deren Verlauf 1007 ärztliche Befunde erstellt 
wurden. Insgesamt 742 Fälle betrafen Opfer im Sinne des OHG. 

− Genf: Die Zahl der sexuellen Übergriffe, die in der gynäkologisch-geburts
hilflichen Notaufnahme des Universitätsspitals Genf festgestellt werden, va
riiert. Sie ist aber seit 2017 mit 130–150 Fällen pro Jahr stabil (z. B. 150 im 
Jahr 2022, 134 im Jahr 2023).132 

129  Die Kantone haben dem BJ Angaben zu ihren Kosten der längerfristigen Opferhilfe für 
das Jahr 2023 geliefert. Alle kantonalen Kosten ergeben zusammengerechnet den Betrag 
von 10,36 Mio. Franken. 

130  SR 311.039.7 
131  Informationen der Abteilung für Gewaltmedizin des CHUV. 
132  Informationen der gynäkologisch-geburtshilflichen Notaufnahme des Universitätsspitals 

Genf. Vgl. www.ge.ch > Actualités > Communiqués de presse > Département des fi
nances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) > Égalité, LGBTQ+ et 
violence > 27 juin 2024.  
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− Bern: Im Jahr 2023 wurden im Zentrum für sexuelle Gesundheit des Inselspi
tals133 insgesamt 426 Beratungen durchgeführt und 124 Frauen erhielten eine 
Erstuntersuchung.  

6.2.4 Auswirkungen der Umsetzung von Artikel 14b 

Gemäss Artikel 14b Absatz 1 haben die Kantone dafür zu sorgen, dass Notunterkünfte 
und vorübergehende Unterkünfte für das Opfer und seine Angehörige bestehen. Die 
Umsetzung dieser Pflicht wird organisatorische, finanzielle und personelle Auswir
kungen haben, die jedoch nicht genau abgeschätzt werden können. Sie werden davon 
abhängen, ob die Kantone bereits über Strukturen verfügen. Im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung von vorübergehenden Unterkünften ist hingegen in den meisten 
Kantonen mit finanziellen Auswirkungen zu rechnen, da dieses Angebot zurzeit in der 
ganzen Schweiz unzureichend ist.134   
6.2.5 Schlussfolgerungen 

Der Entwurf verlangt von den Kantonen, den Zugang zu medizinischen und rechts
medizinischen Leistungen sowie zu Unterkunftsangeboten zu gewährleisten und de
ren Finanzierung sicherzustellen. Dies wird zumindest in einem Teil der Kantone zu 
einem Anstieg der Kosten führen. Dieser Kostenanstieg lässt sich jedoch nicht genau 
abschätzen, da er stark von der Angebotssituation und gegebenenfalls vom gewählten 
Betreuungsmodell abhängen wird. Die Finanzierung der Leistungen durch die Opfer
hilfe dürfte jedenfalls vermutlich nur einen begrenzten Teil der Gesamtkosten für die 
Soforthilfe ausmachen, welche im Jahr 2023 15,76 Millionen Franken betragen ha
ben.  
6.3 Auswirkungen auf die Gesundheit 

Gewalttaten wie häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalt können erhebliche unmittel
bare und langfristige gesundheitliche Folgen haben, die auch noch lange nach Been
digung der Gewalt andauern und hohe Kosten verursachen können. Die Gewährleis
tung einer angemessenen medizinischen und rechtsmedizinischen Versorgung durch 
speziell ausgebildetes Personal wird dazu beitragen, die Folgen von Gewalt zu ver
mindern und damit die Kosten für die Gesellschaft zu senken.  
133  Informationen des Zentrums für sexuelle Gesundheit des Inselspitals. 
134  Vgl. S. vii ff. der Studie, abrufbar unter: www.sodk.ch > Themen > Opferhilfe > Schut

zunterkünfte > 2024.11.08: Schlussbericht SODK zur Analyse der Schutz- und Notunter
künfte. 

http://www.sodk.ch/
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/204b4cee/20f5/4fce/a786/ff8cb7c35d36/2024.10_Schlussbericht_SODK_Analyse_Schutz-_und_Notun.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/204b4cee/20f5/4fce/a786/ff8cb7c35d36/2024.10_Schlussbericht_SODK_Analyse_Schutz-_und_Notun.pdf
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6.4 Auswirkungen auf die Gesellschaft  

Gewalt, insbesondere häusliche und sexuelle Gewalt, stellt ein weit verbreitetes sozi
ales Problem dar, mit schwerwiegenden Folgen für die Opfer, ihre Familien und die 
Gesellschaft als Ganzes. Mit der vorliegenden Revision erhalten die Opfer einen bes
seren Zugang zu der für sie notwendigen spezialisierten medizinischen und rechtsme
dizinischen Hilfe. Durch die Stärkung des Zugangs zu einer Unterkunft wird auch der 
Schutz der Opfer verbessert und der Übergang in ein selbstständiges Leben gefördert. 
Dies wird allen Opfern von Gewalt zugutekommen, insbesondere Frauen, die davon 
am häufigsten betroffen sind.135 
Eine Verbesserung der Qualität der medizinischen Betreuung wird sich nicht nur auf 
die individuelle Betreuung des Opfers, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes 
auswirken. Die Chancen, dass das Opfer die Straftat anzeigt oder die Täterin oder der 
Täter verurteilt wird, sinken erheblich, wenn das Opfer nicht angemessen betreut 
wird. Dies gilt auch, wenn die Spuren der erlittenen Gewalt nicht nach den Regeln der 
Kunst (lege artis) dokumentiert oder gesichert wurden. Ein Ausbau der rechtsmedizi
nischen Opferhilfe wird sich daher positiv auf die Zahl der Strafanzeigen, die Mög
lichkeiten der Beweisverwertung und gegebenenfalls auf die Verurteilungsquote aus
wirken.  
7 Rechtliche Aspekte 
7.1 Verfassungsmässigkeit 

Der Bund verfügt im Bereich der Opferhilfe (Art. 124 BV) über eine Gesetzgebungs
kompetenz. Gemäss diesem Artikel sorgen Bund und Kantone dafür, dass Personen, 
die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Unversehrt
heit beeinträchtigt worden sind, Hilfe erhalten und angemessen entschädigt werden, 
wenn sie durch die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Artikel 124 BV 
begründet eine konkurrierende Zuständigkeit, die nicht auf eine Grundsatzgesetzge
bung beschränkt ist.136 Die Kantone bleiben zuständig, solange der Bund gesetzgebe
risch nicht tätig geworden ist. Artikel 124 BV zeichnet sich dadurch aus, dass den 
Kantonen eine Zuständigkeit vorbehalten bleibt, die weiter geht als der blosse Vollzug 
von Bundesrecht, auch wenn ihnen die bundesrechtliche Regelung der Opferhilfe nur 
wenig Spielraum lässt.  
135  Vgl.: www.bfs.admin.ch > Statistiken > Kriminalität und Strafrecht > Polizei > Häusliche 

Gewalt > Häusliche Gewalt: Geschädigte Personen nach Alter und Geschlecht; 
www.bfs.admin.ch > Statistiken > Kriminalität und Strafrecht > Polizei > Sexualisierte 
Gewalt > Sexualisierte Gewalt: Geschädigte Personen nach Geschlecht. 

136  BBl 1997 I 341; Tarkan GÖKSU, Erläuterung zu Art. 124 BV, Nr. 2, in: Bernhard 
WALDMANN, Eva Maria BELSER und Astrid EPINEY (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundes
verfassung, Freiburg, 2015. 

http://www.bfs.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/haeusliche-gewalt.assetdetail.30887700.html
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7.2 Vereinbarkeit mit internationalen Pflichten der 
Schweiz 

Der Entwurf entspricht den Anforderungen der Artikel 22 und 25 der Istanbul-Kon
vention. Er erlaubt es der Schweiz auch, die von GREVIO erlassenen Empfehlungen 
zu den Artikeln 23 und 25 dieser Konvention umzusetzen (vgl. Ziff. 3.1).  
7.3 Erlassform 

Der Entwurf legt rechtssetzende Bestimmungen fest, die gemäss Artikel 164 Absatz 1 
BV in Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind. Diese Änderungen erfordern eine 
Teilrevision des OHG.  
7.4 Unterstellung unter die Ausgabenbremse  

Die Vorlage sieht weder Subventionen noch Verpflichtungskredite oder Zahlungsrah
men vor, die eine neue einmalige Ausgabe von mehr als 20 Millionen Franken oder 
neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken nach sich ziehen 
würden. Sie untersteht daher nicht der Ausgabenbremse.  
7.5 Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des 

Prinzips der fiskalischen Äquivalenz 

Der Entwurf ist mit der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Be
reich der Opferhilfe vereinbar (Art. 124 BV; vgl. Ziff. 7.1). Artikel 14a Absatz 1 ver
langt von den Kantonen, dafür zu sorgen, dass sich die Opfer an eine Stelle wenden 
können, die spezialisierte Leistungen im Bereich der medizinischen und rechtsmedi
zinischen Hilfe erbringt. Diese Bestimmung verlangt keine besondere Form, sodass 
die Kantone entscheiden können, bestehende Strukturen zu nutzen, neue zu schaffen 
oder sogar gemeinsame Stellen für verschiedene Kantone oder Regionen vorzusehen. 
Dies trifft auch auf die Pflicht der Kantone zu, Notunterkünfte und vorübergehende 
Unterkünfte gemäss Artikel 14b zur Verfügung zu stellen.  
Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz (Art. 43a Abs. 2 und 3 BV) wird eingehalten. 
Die Kantone werden über die Umsetzung von Artikel 14a Absatz 1 und die Finanzie
rung der rechtsmedizinischen Leistungen (Abs. 2) entscheiden. Das Gleiche gilt für 
die Unterkunftsangebote (Art. 14b).   
7.6 Einhaltung der Grundsätze des Subventionsgesetzes 

Der Entwurf enthält keine neuen Bestimmungen über Subventionen. Es werden auch 
keine bestehenden Bestimmungen geändert.  
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7.7 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen 

Der Entwurf enthält keine Bestimmungen, die dem Bundesrat Gesetzgebungskompe
tenzen übertragen.  
7.8 Datenschutz 

Der Entwurf sieht keine Datenschutzbestimmungen vor.  
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